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Einziger Tagesordnungspunkt  

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des 
Bundesfernstraßenmautgesetzes 

BT-Drucksache 20/3171 

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz 
herzlich zur 21. Sitzung des Verkehrsausschusses 
– der öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines 
Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfern-
straßenmautgesetzes, Bundestagsdrucksache 
20/3171. Zu unserer Anhörung darf ich nun be-
sonders herzlich die Sachverständigen begrüßen: 
Herrn Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro 
Schiene, Herrn Michael Korn, Prokurist bei der 
Alfen Consult Leipzig, Herrn Markus Olligschlä-
ger, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 
Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL), der uns 
per Videokonferenz zugeschaltet ist, Herrn Jens 
Pawlowski vom Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL), er leitet die Reprä-
sentanz Berlin, Frau Dorothee Saar, sie ist Leiterin 
des Bereichs Verkehr und Luftreinhaltung bei der 
Deutschen Umwelthilfe, Herrn Christopher Schul-
des, er ist Assistent der Geschäftsführung der 
Schuldes Spedition GmbH in Alsbach bei Darm-
stadt und ist ebenfalls per Videokonferenz zuge-
schaltet, Herrn Dr. Gerhard Schulz, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Toll Collect GmbH und 
Herrn Peter Westenberger, er ist Geschäftsführer 
des Netzwerkes Europäischer Eisenbahnen (NEE) 
– Die Güterbahnen. Herzlich willkommen! Bevor 
wir in die Anhörung einsteigen, gestatten Sie mir 
eingangs noch ein paar technische Hinweise an 
diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
per Videokonferenz zugeschaltet sind: Ihr Mikro-
fon wurde zunächst auf stumm gestellt. Ich bitte 
Sie daher, vor ihrem jeweiligen Redebeitrag Ihr 
Mikrofon jeweils anzuschalten und danach wieder 
auszuschalten. Ich möchte den Sachverständigen, 
die schriftliche Stellungnahmen eingereicht ha-
ben, dafür herzlich danken! Diese wurden als Aus-
schussdrucksache 20(15)83 verteilt und sind auf 
der Internetseite des Bundestages abrufbar.  

Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren ab-
laufen: Wir haben uns darauf verständigt, dass es 
keine Eingangsstatements der Sachverständigen 
geben soll. Die Anhörung gliedert sich in Frage- 

und Antwortrunden. In jeder Fragerunde können 
die Ausschussmitglieder maximal zwei Sachver-
ständige befragen. Sie können also einem bzw. ei-
ner Sachverständigen zwei Fragen stellen. Sie 
können ferner eine – also die gleiche – Frage an 
zwei Sachverständige stellen oder Sie stellen zwei 
Sachverständigen jeweils eine Frage. Im Ergebnis 
haben Sie also in jedem Fall maximal zwei Frage-
möglichkeiten. Die Fragesteller bitte ich, sich auf 
eine Redezeit von drei Minuten zu beschränken. 
Nach der Fragerunde schließt sich die Antwort-
runde der Sachverständigen an. Ich bitte Sie, liebe 
Sachverständigen, sich die an Sie gerichteten Fra-
gen zu notieren und diese in der Antwortrunde en 
bloc zu beantworten. Ich werde Sie dann auch 
noch einmal gesondert ansprechen und zur Beant-
wortung der Fragen auffordern. Auch die Sachver-
ständigen bitte ich, sich auf eine Antwortredezeit 
von fünf Minuten pro Frage zu beschränken. Das 
heißt, wenn beispielsweise zwei Fragen an Sie ge-
richtet wurden, stehen Ihnen insgesamt zehn Mi-
nuten zur Verfügung. Sie dürfen sich natürlich 
aber auch gerne kürzer fassen! Die Redezeit wird 
hier im Saal zu Ihrer Information unten auf dem 
Monitor angezeigt. Die per Videokonferenz zuge-
schalteten Sachverständigen sehen die Redezeit 
während ihres Redebeitrages dann in der Kachel, 
in der Sie jetzt den Sitzungssaal sehen – also an-
stelle des Sitzungssaals. Bei einer etwaigen Über-
schreitung der Redezeit erlaube ich mir, Ihnen 
dann auch einen kurzen Hinweis zu geben. Wir 
gehen von einem Zeitrahmen von etwa zwei Stun-
den aus, also bis circa 13.00 Uhr. Es sind zwei 
Frage- und Antwortrunden vorgesehen. Diese An-
hörung wird vom Parlamentsfernsehen in der Me-
diathek des Bundestages gestreamt und steht dort 
später zum Abruf bereit. Von der öffentlichen An-
hörung wird das Ausschusssekretariat ein Wort-
protokoll erstellen, das allen Interessierten im In-
ternet zugänglich sein wird. Soweit zu den Forma-
lien. Dann können wir in die erste Fragerunde ein-
steigen. Wir gehen jeweils fraktionsweise vor. Und 
ich werde für die SPD-Fraktion beginnen.  

Abg. Udo Schiefner (SPD): Sehr geehrter Herr 
Dr. Schulz, die drei Regierungsparteien haben sich 
im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, 2023 eine 
CO2-Differenzierung bei der Lkw-Maut vorzuneh-
men, den gewerblichen Güterkraftverkehr ab 3,5 
Tonnen einzubeziehen und einen CO2-Zuschlag 
einzuführen; das alles unter der Bedingung, eine 
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Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszu-
schließen. Nimmt man die Umsetzung der Erfor-
dernisse aus dem Wegekostengutachten hinzu, 
sind wir bei drei Mautanpassungsschritten in we-
nigen Jahren. Ich habe mich direkt gefragt, warum 
können wir diese Schritte nicht in einem vorneh-
men. Könnten Sie uns erläutern, warum es 
schließlich zu einem Dreierschritt kommt und wie 
dieser nach Ihrer Planung aussehen kann und 
sollte? Dann habe ich eine zweite Frage an Herrn 
Pawlowski: Sie kritisieren, die Mauterhöhung 
käme zur Unzeit und konterkariere Entlastungs-
maßnahmen der Bundesregierung inmitten der 
Krise. Sie haben in der Vergangenheit aber auch 
erklärt, dass eine höhere Maut für das Gewerbe ein 
Durchlaufposten sei. Können Sie uns bitte erklä-
ren, worin für das mittelständische Transportge-
werbe die Belastung durch etappenweise Mauter-
höhungen liegt und inwiefern die Planungs- und 
Investitionssicherheit gefährdet ist? Mit den der-
zeit vorgesehenen zeitlichen Abläufen ist Planung 
doch möglich. 

Vorsitzender: Jetzt darf ich meiner Kollegin  
Englhardt-Kopf für die CDU/CSU-Fraktion das 
Wort geben. 

Abg. Martina Englhardt-Kopf (CDU/CSU): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren! Heute wird der Gesetzentwurf für die 
Anpassung der Mautsätze aufgrund des aktuell 
gültigen Wegekostengutachtens beraten und diese 
sollen angepasst werden. Wir sind aber der Mei-
nung, dass die jetzige Anpassung zur völligen Un-
zeit kommt, in Zeiten in denen die Transportbran-
che mit Kostenexplosionen kämpft und keine Ent-
lastungen bisher von Seiten der Bundesregierung 
unternommen wurden. Es gibt nur Ankündigun-
gen. Wir haben zudem das Problem des fehlenden 
LNG-Rettungsschirms. Die Unternehmer stehen 
buchstäblich im Regen. Aufgrund dessen plädie-
ren wir als Unionsfraktion dafür, die Mauterhö-
hung zu verschieben – das ist möglich, das wurde 
in der Vergangenheit auch bereits schon einmal so 
vollzogen – und aus den vielen kleinen Erhöhun-
gen einen Gesamtschritt zu machen, möglicher-
weise am Ende des kommenden Jahres. Das würde 
für Planungssicherheit sorgen und zum jetzigen 
Zeitpunkt keine weiteren Belastungen mit sich 
bringen. Es kann nicht sein, dass permanent etwas 
oben drauf kommt – auch wenn möglicherweise 

die Mauterhöhung teilweise weitergegeben wer-
den kann oder wenige Prozent Mehrbelastung mit 
sich bringt, das kommt alles oben darauf aus unse-
rer Sicht. So ist das in der so stark belasteten Bran-
che jetzt nicht umsetzbar. Wir haben zwei Fragen, 
zum einen an Herrn Schuldes vom gleichnamigen 
Speditionsunternehmen. Können Sie uns bitte 
noch einmal aus Ihrer Sicht kurz die aktuelle wirt-
schaftliche Situation der Speditionen darlegen 
und darauf eingehen, wie sich diese kleine 
Mauterhöhung auf Ihr Unternehmen konkret aus-
wirken würde? Die zweite Frage an Herrn  
Olligschläger: Wie bewerten Sie diese zeitlich ge-
staffelte Mauterhöhung? Und wie könnte man aus 
Ihrer Sicht die notwendigen Anpassungen der 
Maut besser umsetzen, auch verträglicher für die 
Branche? Herzlichen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN hat nun Herr Gastel das Wort. 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich möchte vorab 
kurz sagen, dass wir natürlich auf jeden Fall die 
Lkw-Maut weiterentwickeln müssen. Das steht au-
ßer Frage. Wir haben auch entsprechende Aussa-
gen im Koalitionsvertrag stehen. Es geht zum ei-
nen um das Erreichen von Klimazielen. Das ge-
lingt nur durch Verlagerung auf die Schiene und 
es gelingt nur, indem die Transformation bei den 
Antriebstechnologien vorangebracht wird. Aber 
wir brauchen natürlich auch die Einnahmen, um 
die Infrastruktur zu finanzieren. Wir haben im Ko-
alitionsvertrag festgelegt, dass wir zumindest die 
Mehreinnahmen aus der Ausweitung der Maut für 
Verkehr insgesamt zur Verfügung stellen und 
nicht ausschließlich den Straßen. Die Stellungnah-
men, wenn man die durchschaut, dann sieht man, 
dass da doch einiges an Verbesserungsbedarf gese-
hen wird, dass die Maut zielgerichteter weiterent-
wickelt werden soll. Und es wird zum Teil auch 
festgehalten, dass durch die verschiedenen 
Schritte, die vorgesehen sind, die Lkw-Maut wei-
terzuentwickeln, keine ausreichende Planungs- 
und Kalkulationssicherheit für die Unternehmen 
gegeben sei. Insofern sehen auch wir entsprechen-
den Änderungsbedarf. Aber das ist eben ein übli-
ches Verfahren, dass ein Gesetzentwurf einge-
bracht wird und er dann vom Parlament bewertet, 
diskutiert und gegebenenfalls auch überarbeitet 
wird. Meine erste Frage richtet sich an Frau Saar 
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von der Deutschen Umwelthilfe. Ich möchte gerne 
wissen, wie Sie die Situation im Bereich Güterver-
kehr und Logistik unter Wettbewerbsgesichts-
punkten zwischen den verschiedenen Verkehrsträ-
gern sehen bzw. wie Sie die Kostenbelastung der 
verschiedenen Verkehrsträger sehen im Hinblick 
auf Erreichung von Umweltzielen. Welcher Hand-
lungsbedarf besteht da aus Ihrer Sicht als Umwelt-
verband, was die Belastung mit realen Kosten, die 
eben auch durch Verkehre entstehen, angeht? Die 
zweite Frage richtet sich an Herrn Westenberger. 
In Ihrer Stellungnahme wird – das machen auch 
andere übrigens immer wieder – auf die Schweiz 
abgehoben, wie dort Verkehrsinfrastruktur finan-
ziert wird, aber auch wie die Maut gestaltet ist. Da 
möchte ich gerne von Ihnen, Herr Westenberger, 
wissen: Was macht die Schweiz aus Ihrer Sicht 
gut? Und was davon lässt sich EU-rechtlich auch 
in das deutsche Lkw-Maut-System übertragen? 
Was ist da möglich? Unter anderem möchte ich 
Ihnen vielleicht das Stichwort „Korridormaut“ für 
Ihre Antwort geben. Das ist ja auch so ein Thema, 
was immer wieder diskutiert wird. Gerade für den 
alpenquerenden Verkehr ist das eine wichtige 
Thematik. Vielleicht können Sie auch dazu noch 
eine Einschätzung abgeben, wo es das gibt, welche 
Erfahrungen es gibt, welche Hoffnungen damit 
verbunden sein können. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Dann gebe ich jetzt das Wort 
dem Kollegen Brandes für die AfD-Fraktion. 

Abg. Dirk Brandes (AfD): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Es wurde bereits von einigen Mittel-
ständlern ausgeführt, dass diese Mauterhöhung 
absolut zur Unzeit kommt. Wir befinden uns am 
Beginn der schwersten Wirtschaftskrise, die unser 
Land wahrscheinlich je zu bewältigen hatte. Die 
deutsche Wirtschaft und gerade die Transportun-
ternehmen kämpfen mit massiven Preisexplosio-
nen für Energie, aber auch für weitere Materialien. 
Angesichts der Dieselpreisexplosion ist diese 
Mauterhöhung ein Schlag ins Gesicht für unsere 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die 
immerhin 80 Prozent der Transporte auf den deut-
schen Straßen tätigen. Statt den Mittelstand zu 
entlasten, nutzen Sie jeden Spielraum im EU-
Recht für ihre ideologisch motivierten Wirtschafts-
kriege gegen kleine und mittlere Unternehmen! 
Meine erste Frage geht daher zum einen an die 
Bundesregierung. Mit welchen Auswirkungen auf 

den Straßenverkehr, Transport, Wirtschaft und Ge-
sellschaft rechnen Sie nach Einführung der im Ko-
alitionsvertrag vereinbarten CO2-Differenzierung 
bei der Lkw-Maut, der Einbeziehung des gewerbli-
chen Güterkraftverkehrs ab 3,5 Tonnen und der 
Einführung des CO2-Zuschlags? Meine zweite 
Frage geht an Herrn Olligschläger. Sie führen in 
Ihrer Stellungnahme aus, dass die Anhebung der 
Lärmemissionskosten und Luftschadstoffemissi-
onskosten keine Lenkungswirkung entfalten 
würde, da es keine marktverfügbaren Lkw mit al-
ternativen Antriebssystemen gibt. Hierzu würden 
wir gerne mit der Frage nachfassen, ob es solche 
alternativen Antriebssysteme, die hier Ihrer Mei-
nung nach bessere Werte aufweisen, überhaupt ge-
ben kann – da ein großer Teil der Luftschadstoffe 
durch Reifen- und Bremsabrieb entstehen und 
eben nicht nur durch Emissionen – oder ob es sich 
hier um eine generelle Verteuerung des Güterver-
kehrs auf der Straße gegenüber der Schiene han-
delt. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Dann haben wir jetzt Kolle-
gen Kruse für die FDP. 

Abg. Michael Kruse (FDP): Herzlichen Dank, Herr 
Vorsitzender! Ich sitze meistens im Energieaus-
schuss, um dort genau die eben angesprochenen 
Energiethemen zu besprechen. Ich habe zwei Fra-
gen, die gehen beide an Herrn Korn. Die erste 
Frage: Die Lkw-Maut dient ja der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur und muss sich an den Kos-
ten des Verkehrswegenetzes orientieren. Welchen 
Anpassungsbedarf sehen Sie aufgrund Ihres Wege-
kostengutachtens für den Zeitraum 2023 bis 2027? 
Die zweite Frage: Die Eurovignettenrichtlinie der 
Europäischen Union wurde ja Anfang diesen Jah-
ren novelliert. Wie werden die extern anfallenden 
Kosten für Luftverschmutzung und Lärmbelastung 
auf mautpflichtigen Strecken in Zukunft in die 
Maut integriert? Das schließt insofern da an, ist 
aber ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Stoß-
richtung. Danke! 

Vorsitzender: Danke! Nun hat das Wort der Kol-
lege Lutze für DIE LINKE.  

Abg. Thomas Lutze (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Auf den ersten Blick ist es si-
cherlich etwas ungewöhnlich, dass heute in der 
Expertenrunde zwei Vertreter von Bahnverbänden 
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sitzen, wo es doch um die Lkw-Maut geht. Aber 
das bringt es vielleicht auch ein bisschen auf den 
Punkt, denn wir reden hier immer auch von Wett-
bewerb. DIE LINKE. hat ja da vielleicht traditio-
nell ein paar Schwierigkeiten mit dem Begriff. 
Aber wenn wir das schon zur Grundlage nehmen, 
dann sollte es da auch eine Wettbewerbsgerechtig-
keit geben. Die sehen wir in der Form nicht. Wir 
hatten vor der heutigen Anhörung eine klassische 
Ausschusssitzung, wo wir dies als Linksfraktion 
thematisiert haben, was die derzeitigen Mittel an-
geht. Also zurzeit werden rund vier Milliarden 
Euro für Straßen inklusive Planungskosten für 
Straßenaus- und Neubau ausgegeben. Und nur 
rund die Hälfte, also zwei Milliarden Euro, steht 
für den Aus- und Neubau von Schienenverbin-
dungen zur Verfügung. Nur mal so, um den Rah-
men hier klarzubekommen, wer hier nach wie vor 
bevorteilt ist. Bei allen Schwierigkeiten, die es im 
Speditionsgewerbe und bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen gibt – das will ich über-
haupt nicht in Abrede stellen –, aber wir sind hier 
auf der Bundesebene und jetzt befinden wir uns 
auch gerade in der Schlussphase der Haushaltsbe-
ratungen. Da muss man das vermutlich auch mal 
sagen. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Flege. 
Erste Frage: Was kritisieren Sie insbesondere an 
diesem Gesetz? Die zweite Frage: Ist es gerechtfer-
tigt, die höheren Mauteinnahmen, die aus der An-
lastung der externen Kosten resultieren, für den 
Straßenbauzweck zu binden? Der Bundesverband 
Wirtschaft, Verkehr und Logistik kritisiert in sei-
ner Stellungnahme eine fehlende Lenkungswir-
kung; Zitat: „Lenkungswirkung zugunsten alterna-
tiver Antriebstechnologien oder Verkehrsträger“. 
Müsste man also nicht die Mittel verstärkt in die 
Schiene lenken? Danke! 

Vorsitzender: Danke! Dann gehen wir jetzt alpha-
betisch vor, wenn Sie einverstanden sind. Für die 
Bundesregierung darf ich übrigens noch den Parla-
mentarischen Staatssekretär Luksic aus dem 
BMDV recht herzlich begrüßen und Herrn Martin 
Strigl, den für die Lkw-Maut zuständigen Referats-
leiter im BMDV. Zunächst hat Herr Flege das 
Wort. Es wurden zwei Fragen an Sie gestellt.  

Dirk Flege (Allianz pro Schiene): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! Die beiden Fragen beantworte ich 
gerne und sie hängen aus meiner Perspektive eng 
miteinander zusammen. In der Antwort auf die 

erste Frage, was aus Sicht der Allianz pro Schiene 
besonders zu kritisieren ist, ist auch das enthalten, 
was in der zweiten Frage zu den externen Kosten, 
Luftschadstoffen und Lärm und ob man die nicht 
verkehrsträgerübergreifend einsetzen sollte, mit-
schwingt. Ich hole mal etwas aus, denn die Lkw-
Maut haben wir ja nun seit 2005 hier in Deutsch-
land, damals für Lkw ab zwölf Tonnen. Es gab da-
mals einen sogenannten Mautkompromiss, dass die 
Einnahmen aus der Lkw-Maut – das war die Ver-
einbarung zwischen SPD- und Unionsfraktion – 
verkehrsträgerübergreifend eingesetzt werden sol-
len; 50 Prozent für die Straßeninfrastruktur, 38 Pro-
zent für die Schieneninfrastruktur und 12 Prozent 
für die Binnenwasserstraßen. Dieser sogenannte 
Mautkompromiss und die verkehrsträgerübergrei-
fende Einnahmeverteilung – damals gab es noch 
gar keine externen Kosten bei der Lkw-Maut, es 
ging ausschließlich um die Wegekosten – wurde 
2011 geändert in den sogenannten geschlossenen 
Finanzierungskreislauf „Straße finanziert Straße“. 
Das ist auch unsere Hauptkritik, Herr Lutze, an der 
aktuellen Novelle des Bundesfernstraßenmautgeset-
zes, dass drei Wörter, die nämlich 2011 unter der 
Ägide von Verkehrsminister Peter Ramsauer in das 
Gesetz eingeführt worden sind, um diesen ver-
kehrsträgerübergreifenden Finanzierungsansatz zu 
beenden, dass diese drei Wörter jetzt nicht gestri-
chen werden. Und zwar besagt § 11 des Bundes-
fernstraßenmautgesetzes, dass die Mauteinnahmen 
ausschließlich in die Verbesserung der Bundesfern-
straßen investiert werden müssen. Die Veränderung 
der vergangenen Jahre besteht darin, dass es bei der 
Maut nicht nur um die reinen Wegekosten geht, 
sondern dass auch externe Kosten einberechnet 
werden dürfen. Wir haben im Moment in Deutsch-
land die Situation, dass es nur die Luftschadstoffe 
ohne CO2, das ja nicht als Luftschadstoff gilt, und 
die Lärmkosten sind. Das heißt, da sind Milliarden 
Euro an Zusatzeinnahmen und seit 2011 besteht 
eben die gesetzliche Bindung, dass sie ausschließ-
lich in die Verkehrsinfrastruktur der Straßen inves-
tiert werden sollen. Das war 2011 schon nicht zeit-
gemäß, aber es ist heute mit diesen Mehreinnah-
men – der Bundestag beschließt ja demnächst über 
die fünfte Novelle – erst recht nicht mehr zeitge-
mäß. Da sind 1,6 Milliarden Euro im Schnitt pro 
Jahr in der Lkw-Maut für die Luftschadstoffe und 
die Lärmschäden des Straßenverkehrs enthalten. 
Die müssen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf 
ausschließlich in die Bundesfernstraßen investiert 
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werden. Wir reden von 8,3 Milliarden Euro pro 
Jahr, so heißt es in der Gesetzesvorlage, die man 
durchschnittlich erwartet. Und wer sich – so wie 
wir das als Allianz pro Schiene regelmäßig tun – 
den Bundeshaushalt einmal anschaut, der sieht, 
wie viel von diesen 8,3 Milliarden Euro Mautein-
nahmen – 1,6 davon sind externe Kosten – in den 
Erhalt der Bundesfernstraßen gehen. Dann sehen 
wir im Bundeshaushalt jeweils eine Summe von 
unter fünf Milliarden Euro. Das heißt jetzt mal poli-
tisch übersetzt, das geltende Bundesfernstraßen-
mautgesetz – und so soll es ja auch fortgeschrieben 
werden laut Vorlage – zwingt den Gesetzgeber 
dazu, auch die über drei Milliarden Euro, die über 
den Erhalt der Bundesfernstraßen hinausgehen, in 
Bundesfernstraßen zu investieren. Da sind wir ge-
nau bei dem von Herrn Lutze angesprochenen Neu- 
und Ausbauetat. Da sind wir auch gedanklich und 
thematisch und argumentativ bei der vermeintli-
chen oder tatsächlichen Belastung des Mittelstan-
des und des Transportgewerbes. Wir reden hier 
über Zukunftsinvestitionen in die Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland. Und der Erhalt der Bun-
desfernstraßen ist ein hohes Gut, das ist volkswirt-
schaftliches Vermögen und muss erhalten werden 
und dafür ist es gut, dass wir das über Lkw-Maut-
einnahmen gesichert haben. Das gleiche gilt natür-
lich auch für die Bundesschienenwege. Auch die 
sind volkswirtschaftliches Vermögen, die müssen 
gesichert werden. Dafür gibt es die Trasseneinnah-
men. Das ist auch gut. Da kommt man einigerma-
ßen zurecht, auch mit der LuFV, die wir haben, um 
in den Erhalt der Bundesschienenwege zu investie-
ren – lassen wir mal die Baupreissteigerungen au-
ßen vor. Das ist auch etwas, was man natürlich mit-
bedenken sollte, auch als Oppositionsfraktion. Wie 
können wir nicht nur die Verkehrsinfrastruktur er-
halten, sondern eben auch ausbauen? Und wenn 
Sie sich da vor Augen halten, dass wir bei den Neu- 
und Ausbauprojekten im Schienenbereich nach 
dem Preisstand 2021 – das war ja vor kurzem erst 
eine Ausschussdrucksache des Haushaltsausschus-
ses – einen Investitionsstau von insgesamt 98 Milli-
arden Euro haben und wenn man dann die zwei 
Milliarden Euro, die wir für den Neu- und Ausbau 
in die Bundesschienenwege zurzeit im Haushalt in-
vestieren, hochrechnet, dann werden die Schienen-
projekte nicht bis 2030, wie es der Bundesverkehrs-
wegeplan suggeriert, realisiert, sondern bis 2071. 
Das ist eine Information, die auch in der aktuellen 

Ausgabe des SPIEGEL nachzulesen ist. Das sind al-
les Zahlen, die Ihnen als Bundestagsabgeordnete 
vorliegen, die kommen von der Bundesregierung. 
Und bei der Straße – und das gehört eben auch zu 
der Debatte dazu – bräuchte man bei dem derzeiti-
gen Investitionsvolumen bis 2044, um die Neu- 
und Ausbauprojekte des Verkehrswegeplans zu rea-
lisieren. Das heißt, es geht bei dieser ganzen Maut-
debatte nicht nur um den Mittelstand, der ver-
meintlich be- oder entlastet wird, es geht um Zu-
kunftsinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur. 
Wenn man bei den 8,3 Milliarden Euro bleibt – und 
davon gehen nur weniger als fünf Milliarden in den 
Erhalt der Bundesfernstraßen –, dann heißt das, wir 
werden gezwungen, bei einer steigenden Maut im-
mer mehr Autobahnen und Bundesstraßen zu 
bauen und haben eine dramatisch unterfinanzierte 
Schieneninfrastruktur, die noch dramatisch unterfi-
nanzierter ist, als bei der Straßeninfrastruktur. Da 
möchte ich gerne mal – auch wenn ich kein Histo-
riker bin – wieder die Anleihe an die Historie neh-
men. Ich glaube, es ist verkehrspolitisch intelligen-
ter – und das hat nichts mit der noch ausstehenden 
CO2-Komponente und der Reduktion des Gewich-
tes auf 3,5 Tonnen zu tun – diese drei Wörter ein-
fach zu streichen, die da lauten: „für die Bundes-
fernstraßen“. Ansonsten kann man den § 11 kom-
plett so lassen, wie er ist. Und dann würden näm-
lich die Mauteinnahmen komplett in die Verkehrs-
infrastruktur investiert werden und man hätte als 
Haushaltsgesetzgeber die Freiheit, sie auch für die 
Schieneninfrastruktur oder Bundeswasserstraßen 
zu investieren. Das ist unsere Hauptkritik. Und 
wohl wissend, dass eine Maut eine Abgabe ist und 
keine Steuer, sei mir dennoch der Vergleich er-
laubt: Ich fände es ähnlich intelligent – mit heuti-
gem Kenntnisstand und Perspektive –, diese 8,3 
Milliarden Euro Lkw-Mauteinnahmen als Zwang in 
die Bundesfernstraßen investieren zu müssen wie 
es analog wäre, wenn die Tabaksteuer gesetzlich so 
ausgestaltet wäre – es ist wie gesagt eine Steuer 
und keine Abgabe –, dass man sie ausschließlich 
für das Aufstellen von Zigarettenautomaten ver-
wenden dürfte. Das ist keine intelligente Politik. 
Das können Sie den Menschen nicht erklären. Sie 
reden alle – egal welche Fraktion – von der Verla-
gerung auf die Schiene und dann implementieren 
Sie im Neu- und Ausbauetat einen Zwang zum 
Straßenbau, für Autobahnen und Bundesstraßen. 
Das ist nicht vermittelbar. Das ist nicht zeitgemäß. 
Wenn man die Lkw-Maut – und da sind wir bei 
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den externen Kosten – auch so einsetzen möchte, 
dass es ein Steuerungsinstrument ist, dann darf 
man diese – und das war die zweite Frage – exter-
nen Kosten des Lkw-Verkehrs nicht als Zwang nut-
zen, um neue Fernstraßen zu bauen. Ich glaube, das 
ist nicht zeitgemäß. Und wenn ich jetzt noch eine 
gute Minute habe, das wäre ein zweiter Kritik-
punkt, der passt aber auch in diese Unwucht von 
der Logik: Wir alle wollen weg vom Gas. Seit Pu-
tins Angriffskrieg auf die Ukraine ist ununterbro-
chen die Rede davon, dass wir einen Energienot-
stand haben. Dann haben wir ein Mautgesetz, das 
bis Ende 2023 Gas-Lkw von der Maut befreit. Wem 
wollen Sie das denn erklären, dass man steuerlich 
oder finanziell anreizt, dass Gas-Lkw kostenlos die 
Infrastruktur benutzen dürfen? Das sind Dinge, die 
muss man bereinigen. Das hat nichts mit einer feh-
lenden Methodik zu tun, die wir bei der CO2-Ein-
preisung sicherlich noch intensiv diskutieren müs-
sen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit! 

Vorsitzender: Danke! Dann hat jetzt Herr Korn das 
Wort. Auch maximal 10 Minuten, bitte! 

Michael Korn (Alfen Consult): Vielen Dank, Herr 
Schiefner, dass ich mich hier dazu äußern darf. Ich 
habe nun keine Stellungnahme vorgelegt, das bitte 
ich zu entschuldigen. Sie können allerdings hilfs-
weise das Gutachten nutzen, welches auf der Seite 
des Bundesverkehrsministeriums zum Download 
bereitsteht und welches der Lkw-Maut, wie Sie sie 
heute diskutieren, zugrunde liegt. Dort sind vielfäl-
tige Themen angeschnitten, die hier auch im Aus-
schuss sicherlich Relevanz haben und die auch die 
eine oder andere Erklärung bieten. Ich sollte mich 
vor allen Dingen dazu äußern, wie sich die jetzige 
Berechnung gegenüber den Vorberechnungen ver-
ändert hat. Hierzu erlaube ich mir vielleicht ein 
Stück weiter auszuholen. Und zwar kann man na-
türlich die Wegekosten auf ganz verschiedene Art 
und Weise berechnen. Das ist international durch-
aus in verschiedenen Formen verfügbar. Man kann 
zum einen eine Ausgabenrechnung für die nächs-
ten fünf Jahre aufstellen und kann die zur Grund-
lage nehmen und daraus dann eine Maut bestim-
men. Man kann eine sogenannte Perpetual-Inven-
tory-Methode nutzen, also eigentlich die Anschaf-
fungs-, die Herstellungskosten einmal alle aufstel-
len, die historischen Investitionskosten, und daraus 
dann ableiten, was ich für Kosten habe, die ich 
dann wieder auf die Lkw umlege. In Deutschland 

hat man sich dazu entschlossen, aus dem Bestand 
heraus jeweils zu bestimmen, was denn für ein Au-
tobahnvermögen zur Verfügung steht. Auf Basis 
dieses Vermögens werden dann kalkulatorische 
Kosten bestimmt, also die Investitionen, die schon 
getätigt wurden, werden umgewandelt in kalkulato-
rische Kosten, um diese über die Zeit – nämlich 
über die Lebensdauer der jeweiligen Anlage – auf 
die Nutzer umzulegen. Also eben nicht die Investi-
tion, die im nächsten Jahr getätigt wird, wird dem 
nächsten Jahr angelastet, sondern tatsächlich über 
die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Investitio-
nen. So haben wir einmal die kalkulatorischen Kos-
ten für die aktuell vorhandenen Straßen und Bau-
werke ermittelt, auf denen der Verkehr läuft, und 
die Anlagen, die dazu notwendig sind. Ich rede 
jetzt von Verkehrszeichen, Brücken oder Schutz-
einrichtungen oder ähnlichem, alles was eben dazu 
gehört. Und daneben werden dann noch die laufen-
den Kosten prospektiert, also sprich das, was zum 
Beispiel in den Betriebsdienst gesteckt werden 
muss oder auch was mit der Verwaltung und dem 
Management der Autobahn und Bundesstraßen zu 
tun hat. Auch das wird dann entsprechend in die 
Berechnung eingefügt, sodass man erstmal über die 
kalkulatorischen Kosten und die laufenden Kosten 
zu den Wegekosten kommt. Da hat sich die Vorge-
hensweise aus den bisherigen Berechnungen nicht 
geändert. Wir dürfen das jetzt schon zum dritten 
Mal für die Bundesregierung durchführen, also für 
den Zeitraum 2013 bis 2017 haben wir das Gutach-
ten zusammen mit Aviso und anderen Partnern er-
stellt und auch für die Jahre 2018 bis 2022 haben 
wir dieses Gutachten erstellt und jetzt eben für die 
Jahre 2023 bis 2027. Man hat hier eine Fünfjahres-
periode gewählt, damit man erstmal auch die schon 
angesprochene mögliche Kalkulationssicherheit – 
soweit wie es geht – irgendwie schafft und einen 
Durchschnitt über einen Zeitraum ansetzen kann, 
was natürlich nicht heißt, dass bei besonderen Vor-
kommnissen durchaus auch Anpassungen erfolgen 
können und müssen. Also die Vorgehensweise hat 
sich im Grunde kaum verändert, wenn Sie jetzt auf 
die Periode von 2018 bis 2022 rekurrieren, die jetzt 
aktuell gilt. Da ist an der Methodik nichts verändert 
worden. Der Verkehr hat sich etwas erhöht und 
gleichzeitig haben sich natürlich verschiedene Pa-
rameter, die in die Berechnungen eingehen, verän-
dert, beispielsweise die eine oder andere Preisstei-
gerung oder eben auch die Zinssätze, die verwen-
det werden, um Wegekosten zu berechnen, also die 
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kalkulatorischen Kosten. Das bedeutet, dass es in-
nerhalb der Berechnung durchaus verschiedene 
Verschiebungen gibt. Aber schlussendlich kann ich 
Ihnen berichten, dass die durchschnittlichen Wege-
kosten pro Jahr etwa die gleichen sind, die auch in 
der Vorperiode zwischen 2018 und 2022 errechnet 
wurden. Und zwar ist das darauf zurückzuführen, 
dass gewisse Absenkungen bei den Zinsen stattge-
funden haben, andere Kostenpositionen aber gestie-
gen sind. Aber am Ende hat sich das mehr oder 
minder ausgeglichen. Allerdings haben wir etwas 
mehr Verkehr und dadurch kommen dann natür-
lich geringere Sätze zustande, die das Fahrzeug je-
weils zu bezahlen hat. Denn schlussendlich wer-
den die Wegekosten, die so ermittelt werden, ein-
fach durch die voraussichtlichen Fahrleistungen 
der jeweiligen Fahrzeuge dividiert und daraus 
ergibt sich der Kostensatz, den das jeweilige Fahr-
zeug zu leisten hat. Sicherlich liegen da noch ver-
schiedene Themen dahinter, die berücksichtigt 
werden müssen, nämlich wie man auf bestimmte 
Fahrzeuggruppen verteilt, damit es auch gerecht er-
folgt. Das ist, denke ich mal, dort gut nachzulesen. 
Das würde ich mir jetzt vielleicht sparen. Schluss-
endlich geht es dann darum, dass die Lkw, über die 
wir ja heute reden, einen Teil der Gesamtkosten 
tragen und nicht die Gesamtkosten der Wegeinfra-
struktur. Da fehlt tatsächlich noch der Anteil der 
sonstigen Fahrzeuge, die jetzt im Moment nicht be-
mautet werden. Wir haben also ungefähr Wegekos-
ten in Höhe von 15 Milliarden Euro und reden bei 
den Infrastrukturkosten – und nur über die habe 
ich bisher gesprochen – von etwa sieben Milliarden 
Euro, die auf den Lkw übertragen werden. 

Zur zweiten Frage: Was hat sich aber dennoch ver-
ändert? Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit die 
Diskussion, die sich in den Stellungnahmen wider-
spiegelt. Hier hat die Richtlinie jetzt erst mit Be-
ginn des Jahres eröffnet, die externen Kosten für 
Luft und Lärm, in dem Fall nicht nur bis zu einem 
bestimmten Höchstwert, anzulasten, wie er in den 
bisherigen Richtlinien immer verankert war. Also 
auch in den alten Richtlinien gab es Luft und Lärm, 
der wurde auch angelastet, eben immer bis zu den 
Höchstsätzen. In dieser neu gefassten Richtlinie 
dürfen jetzt die tatsächlichen externen Kosten an-
gelastet werden. Wenn Sie in die alten Gutachten 
schauen, sind dort die tatsächlichen externen Kos-
ten auch immer ausgewiesen, in vergleichbarer 
Höhe, wie sie eben jetzt auch errechnet werden. 

Diese externen Kosten werden jetzt erstmalig auch 
in Mautsätze umgerechnet, um sie dem Lkw-Ver-
kehr entsprechend anzulasten. Da ich vorher schon 
sagte, dass sich über den Mehrverkehr durchaus 
auch eine leichte Absenkung bei Infrastrukturkos-
ten ergeben hat, muss man natürlich sehen, dass es 
zwar über die jetzt mehr angelasteten externen Kos-
ten zu einer Erhöhung der Mautsätze kommt, dass 
diese aber nicht die vollen Kosten sind, die jetzt er-
rechnet wurden, sondern dass da erstmal eine Dif-
ferenz durch die Absenkung des Infrastrukturan-
teils in der Maut entsteht, sodass die Mehrkosten 
etwa in der Größenordnung – in den verschiedenen 
Papieren benannt – etwa zwischen 300 und 600 
Millionen Euro pro Jahr ausmachen. Ich glaube, das 
soll es auch erstmal gewesen sein. Wichtig dazu ist 
tatsächlich, dass die Richtlinie eine Änderung ge-
bracht hat. Und darüber hinaus – das will ich nicht 
verschweigen – hat die Richtlinie ja auch ermög-
licht, Kosten für CO2 anzulasten und/oder zu diffe-
renzieren. Beides ist möglich. Darüber hinaus kann 
auch eine Staugebühr eingeführt werden oder we-
gen Stau differenziert werden, auch da ist die 
Richtlinie offen, wie man das macht und ob man 
das macht. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Dankeschön, Herr Korn! Dann hat 
jetzt Herr Olligschläger maximal zehn Minuten, um 
die ihm gestellten zwei Fragen zu beantworten. 

Markus Olligschläger (BWVL): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung und 
vielen Dank für die Fragen von Frau Englhardt-
Kopf und Herrn Brandes! Verehrte Damen und 
Herrn, geschätzte Kollegen! Die gestaffelte Mauter-
höhung erfolgt in zwei Schritten. Zu Beginn des 
kommenden Jahres in einem ersten Schritt, weitere 
Änderungen sollen folgen, wie schon bereits gesagt 
mit Einbeziehung von Fahrzeugen ab 3,5 Tonnen. 
Das heißt, es erfolgt eine Absenkung der Maut-
pflichtgrenze von gegenwärtig 7,5 Tonnen sowie 
die Einführung einer CO2-Komponente. Wann und 
wie das der Fall sein wird, ist zurzeit unklar. Die 
Evaluierung der Maut auf Basis des Wegekostengut-
achtens und die daraus abgeleiteten Veränderungen 
für die Maut, in der Regel ja alle fünf Jahre, ist aus 
unserer Sicht eine sehr wichtige Grundlage für den 
Erhalt, die Sanierung und den Ausbau des Straßen-
verkehrsnetzes, so wie es im Verkehrsentwurf steht 
und mitnichten eine Verpflichtung zur Verwen-
dung dieser Gelder. Eine Erhöhung der Maut um 
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schätzungsweise eine halbe Milliarde Euro im kom-
menden Jahr, ist jedoch für uns – und das Wort fiel 
vorhin schon – eine Belastung zur Unzeit. Anders 
als in früheren Jahren, wo turnusmäßig die Maut 
bewertet wurde und die Wegekostengutachten zu 
einer neuen Allokation führten, befindet sich aktu-
ell die deutsche Wirtschaft, insbesondere die deut-
sche Transportwirtschaft, – ich vertrete hier insbe-
sondere den Werksverkehr – in einem nie dagewe-
senen herausfordernden Umfeld. Wir erleben rie-
sige Preissprünge – nicht nur beim Diesel. Wir se-
hen uns enormen Lohnforderungen gegenüber, die 
an die Unternehmen gerichtet werden. Das ist alles 
Ausdruck einer Preis-Lohn-Spirale. Aus unserer 
Sicht gilt es hier, nicht noch mehr „Öl ins Feuer zu 
gießen“. Gerade von staatlicher Seite, also dort wo 
händeringend nach Entlastungsmöglichkeiten ge-
sucht wird, sollte nicht zusätzlich mit einer 
Mauterhöhung Anfang 2023 eine weitere Belastung 
für die Wirtschaft und damit auch für die Bürgerin-
nen und Bürger geschaffen werden. Denn am Ende 
ist es eine Abgabe, die in der Kette der Lieferungen 
bis zum Verbraucher durchgereicht wird und inso-
fern eine massive Inflationsfolge auslöst. Hinzu 
kommt, sollte, wie von der Bundesregierung ange-
nommen, die Wirtschaft im kommenden Jahr in 
eine Rezession eintreten, dass die Mauterhöhung 
zum Beginn des kommenden Jahres als absolut 
kontraproduktives Element erscheint und man da-
mit noch mehr Druck auf den bereits am Limit ste-
henden „Kessel“ ausübt. In der Rezession, das kön-
nen wir leicht voraussehen, wird dann nach Mit-
teln gesucht werden, um die Wirtschaft wieder zu 
stimulieren. Da wäre es doch schlauer, wenn wir 
von vornherein auf eine Belastung verzichten wür-
den. Wir plädieren deswegen erstens für eine Ab-
kehr von der Staffelung der Maut und zweitens von 
der angekündigten Mauterhöhung zu Beginn des 
kommenden Jahres. Wir plädieren für eine Kosten-
konstanz, nicht für eine Kostenerhöhung. Alles an-
dere bringt erhebliche Belastungen auch durch 
neue Verhandlungsmarathons über die Preise in 
die Branche und zu den Bürgern. Stattdessen soll-
ten bei der Mautänderung die geplanten verschie-
denen Schritte in einem Schritt zusammengelegt 
werden und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Das schafft aus Sicht unserer Unternehmen eher 
Planungssicherheit, als wenn mit einer „Salamitak-
tik“ Schritte nacheinander eingeführt werden, von 
denen man heute noch nicht weiß, wie die nächs-

ten ausfallen. Der Gesetzgeber kann durch ein ge-
schicktes Einsetzen dieser Zeitpunkte der Verände-
rungen maßgeblich dazu beitragen, dass sich die 
Wirtschaft erholt. Und dass es möglich ist, vom 
fünfjährigen Turnus abzuweichen, zeigt ein Rück-
blick in das Jahr 2013, als damals zum Oktober be-
reits eine Mautänderung angekündigt worden war, 
die dann aber erst zum 1. Januar 2015 eingetreten 
ist.  

Zu der Frage von Herrn Brandes, habe ich mir no-
tiert: Lenkungswirkung … nun Lärm und Luft; 
keine Lenkungswirkung wegen mangelnder Markt-
verfügbarkeit. Die Marktverfügbarkeit ist hier der 
ausschlaggebende Faktor, um überhaupt eine Len-
kungswirkung auslösen zu können. Die Verfügbar-
keit zum einen von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben, ist zurzeit noch eher als homöopathisch 
zu bezeichnen. Hinzu kommt ja auch eine Verfüg-
barkeit der Infrastruktur, eine Verfügbarkeit ausrei-
chend grüner Energie. Das entwickelt sich. Und 
ohne ein konkretes Lenkungsziel haben wir hier 
eine Lenkung ins „Nirwana“. Man darf also nicht 
dazu übergehen, den Bestand der Flotten zu pönali-
sieren, eine Bestrafung durch eine CO2-Staffelung, 
die gegebenenfalls zu einer Verdoppelung der aktu-
ellen Mauteinnahmen führen könnte. Dieses Spekt-
rum wird jedenfalls zur Verfügung gestellt. Wir plä-
dieren für die Einführung dieser Lenkungswirkung 
mit Augenmaß, möglichst zu einem späteren Zeit-
punkt. Die Eurovignettenrichtlinie gibt hier ein ma-
ximales Zeitfenster von zwei Jahren vor, also etwa 
im März 2024, dass wir da einen Zeitraum haben, 
in dem wir vielleicht wieder von einem positiveren 
wirtschaftlichen Umfeld sprechen können. Auch 
dann wird es konkrete Entwicklungen zu den mög-
lichen Alternativen gegeben haben, Stichwort Len-
kungswirkung. Einen Satz noch zur Bahn. Auch da 
würden wir gerne die Lenkungswirkung in An-
spruch nehmen. Wir sind ideologisch absolut neut-
ral, wir folgen keinem Dogma, nicht die Straße 
wird hochgehalten. Hinsichtlich der Versorgungssi-
cherheit würden wir gerne auf die Schiene wech-
seln, aber auch dort wird mit dem Trassensanie-
rungsprogramm 2024 ja aus heutiger Sicht erst zu 
einem relativ späten Zeitpunkt mit dem Fitmachen 
dieses Verkehrsträgers konkret angefangen, sodass 
auch hier die Lenkungswirkung zunächst mal 
schwerlich nachvollzogen werden kann. Auch 
wenn jüngst mit dem Anstieg der Anträge bei den 
Gleisanschlussförderungen das Signal von Seiten 
der Logistik gesetzt ist.  
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Vielleicht noch ein letzter Satz im Rahmen der 
Antwort. Was auf jeden Fall vermieden werden 
sollte, ist die Doppelbelastung über CO2 beim Die-
sel und eine CO2-Komponente bei der Maut. Sie 
sprachen kurz noch den Reifenabrieb an. Der Rei-
fenabrieb ist ja abhängig vom Gewicht und damit 
der Anzahl der Achsen und der Anzahl der Reifen. 
Hier gibt es ja schon eine Mautdifferenzierung 
durch die Berücksichtigung des Gewichts und der 
Achsenzahl, auch in der Mautkategorie, und sollte 
damit nicht falsch verstanden werden als generelle 
Preiserhöhung zulasten des Verkehrsträgers Straße. 
Soweit jedenfalls unsere Sicht. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann darf ich nun 
Herrn Pawlowski das Wort geben. Sie haben fünf 
Minuten! 

Jens Pawlowski (BGL): Dankeschön, Herr Vorsit-
zender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine Da-
men und Herren Abgeordneten! Zunächst einmal 
danke auch für die Einladung! Wenngleich ich in 
die Beantwortung meiner Frage mal so einsteigen 
möchte, dass es schon schwer verdaulich ist, dass 
wir uns heute hier treffen und uns nicht etwa über 
eine Entlastung des mittelständischen Transportge-
werbes und des Mittelstandes im Allgemeinen in 
dieser aktuell schwierigen Krisensituation unter-
halten, sondern um eine Belastung, eine Mauterhö-
hung zu diskutieren. Wenn ich mich in die Unter-
nehmer hineinversetze, die heute auch zuschauen, 
so kann ich mir vorstellen, wie die sich fühlen, die 
jeden Tag bei uns anrufen. Ich möchte hier keine 
Worte zitieren, aber die Wortwahl der Unternehmer 
über die Bewertung der Bundesregierung ist tat-
sächlich grenzwertig. Man sieht, wie die Unterneh-
mer sich hier fühlen, in einer solchen Krisensitua-
tion mit einer Mauterhöhung konfrontiert zu wer-
den. Die Krise belastet das Gewerbe aktuell richtig 
massiv. Viele Unternehmer stehen gerade vor dem 
Aus. Insbesondere die bereits vorhin schon ange-
sprochen Unternehmer, die auf LNG-Lkw, auf LNG-
Technologie gesetzt haben. Die sind Anreizen der 
Bundesregierung gefolgt, haben investiert und ste-
hen jetzt gerade vor dem Aus. Und niemand in die-
ser Bundesregierung hilft diesen Unternehmern. 
Stattdessen diskutieren wir über weitere Belastun-
gen, obwohl das Gewerbe aktuell ohnehin stark ge-
beutelt ist. Wir haben mehrere Preisrunden in die-
sem Jahr gehabt, wir haben Preissteigerungen beim 

AdBlue um das Achtfache gehabt. Wir haben Preis-
steigerungen bei Diesel gehabt, der sich verdoppelt 
hat. LNG habe ich gerade erwähnt, hat sich ver-
sechsfacht. Die Preissteigerungen beim Personal, 
die Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten, Trai-
lern, bei den Reifen usw. Man könnte das unend-
lich fortsetzen. Das wird wahrscheinlich auch noch 
der Unternehmer, der noch in der Leitung ist, tun. 
In dieser Situation haben eine ganze Reihe Unter-
nehmer Insolvenz angemeldet, andere stehen kurz 
vor dem Aus. Und das sind nicht irgendwie irgend-
welche Bagatellen, das sind echte Familienexisten-
zen, die gerade auf dem Spiel stehen. Und die je-
den Tag die Versorgungssicherheit in Deutschland 
gewährleisten, dafür dass die Wirtschaft funktio-
niert, dafür dass die Bevölkerung versorgt ist, dafür 
dass die Supermarktregale nicht leer sind. Und die 
Bundesregierung kümmert sich nicht um diese Un-
ternehmer, sondern lässt sie aktuell „im Regen ste-
hen“. Aber nicht nur das, wir unterhalten uns über 
das „Handaufhalten“. Da wird heute diskutiert, 
dass die Bundesregierung zusätzlich „die Hand auf-
hält“ und die Maut erhöhen möchte. Dabei wäre ei-
gentlich eine Entlastung – das haben wir gerade 
von Herrn Korn gehört – ja möglich gewesen. Die 
Bundesregierung macht aber ein sogenanntes 
Cherry-Picking, man kann auch „Rosinenpicken“ 
sagen. Die Eurovignettenrichtlinie, also die EU-
Rechtsgrundlage für die Maut, wird nur zum Teil 
umgesetzt. Man sucht sich die externen Kosten 
jetzt raus, also Teile der eigentlich notwendigen 
kompletten Mautreform – von der Herr Gastel auch 
gesprochen hat – und statt zu einer Entlastung zu 
kommen – das hat Herr Korn ja gesagt, es wäre ei-
gentlich nach den Infrastrukturkosten eine Entlas-
tung möglich gewesen –, wird eine Belastung ein-
geführt von zwischen 3,8 Prozent für das mo-
dernste Euro-6-Fahrzeug und 40,6 Prozent. Sie hat-
ten auch gefragt: Warum wird denn das nicht wei-
tergegeben? Das sei doch eigentlich gar kein Prob-
lem. Die Unternehmer könnten das ja problemlos 
weitergeben. Aber vielleicht kann der Unternehmer 
nachher auch ein bisschen konkret aus seiner Situ-
ation darauf eingehen. Versuchen Sie mal, 3,8 Pro-
zent der Mautkosten weiterzugeben. Das sind 0,7 
Cent also nicht mal 1 Cent. Auf einer Strecke von 
250 Kilometer gerechnet, sind das 1,75 Euro. Wir 
haben mittelständische Unternehmen, die zu 80 
Prozent weniger als 20 Mitarbeiter haben. Das 
heißt, Sie können sich vorstellen, die sind in einer 
sehr schwachen Verhandlungsposition. Noch dazu 
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haben wir gebietsfremde Transportdienstleister in 
der Größenordnung von 43 Prozent; ein massiver 
Wettbewerb. Sie werden immer einen finden, der 
sich die 1,75 Euro irgendwo „aus den Rippen 
schneidet“. Das schwächt am Ende die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmer. Es bleibt bei den 
mittelständischen Transportunternehmern hängen. 
Das Geld kann nicht weitergegeben werden. Die 
letzte Antwort, weil Sie auch auf das Thema „Pla-
nungs- und Investitionssicherheit“ noch abgehoben 
haben, die damit natürlich überhaupt nicht mehr 
gewährleistet ist. Auch der Vorlauf ist viel zu ge-
ring. Bis der Deutsche Bundestag und dann noch 
der Bundesrat abschließend das Gesetz verabschie-
det haben, bleiben noch zwei Monate für die neue 
Maut. Die Preisverhandlungen sind inzwischen alle 
gelaufen. Die Auftraggeber haben ja auch Preisver-
handlungen zu führen. Die „Messe ist komplett ge-
sungen“. Und insofern kann von Planungs- und In-
vestitionssicherheit nicht die Rede sein; noch dazu 
mit der Aussicht – und das hat der Kollege Ollig-
schläger auch schon angesprochen –, dass wir wei-
tere Mautsteigerungen angekündigt bekommen ha-
ben, die im nächsten Jahr folgen werden. Wo keiner 
so richtig weiß, wie das aussehen soll, wirklich 
keine Vermeidungsstrategie erkennbar ist und der 
Plan über die Doppelbelastung ebenfalls noch fehlt. 
Tut mir leid, dass ich hier so viel „Wasser in den 
Wein“ kippen muss, aber der Mittelstand ist tat-
sächlich so gebeutelt und so enttäuscht, dass ich 
das einfach deutlich zum Ausdruck bringen wollte. 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann hat Frau Saar das 
Wort. 

Dorothee Saar (DUH): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegen-
heit hier zu sprechen! Ich möchte nach diesen ein-
dringlichen Worten von Herrn Pawlowski viel-
leicht noch einmal auf eine andere Krise hinwei-
sen, die sich nicht so lautstark zu Wort meldet, in 
der wir aber gleichwohl stehen, und das ist die 
Ihnen allen natürlich gut bekannte Klimakrise, zu 
deren Bewältigung sich die Bundesregierung als 
Einzelstaat, als Teil der Europäischen Union, der 
internationalen Gemeinschaft verbindliche Ziele 
gesetzt hat. Diese Ziele sehen vor, dass wir die 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 
rund die Hälfte reduzieren. Um rund die Hälfte bis 
2030! Bis 2045 wollen, müssen wir klimaneutral 

sein. Und aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe ist 
die Lkw-Maut ein wichtiges Instrument, um diesem 
Ziel ein bisschen näher zu kommen. Das ist natür-
lich nicht das einzige Ziel. Es sind schon vielfach 
andere Sachen angesprochen worden. Wenn wir 
Verkehr verlagern wollen, müssen wir natürlich ein 
ertüchtigtes Verkehrssystem haben, das diese verla-
gerten Verkehre dann auch aufnehmen kann. Hier 
hat die Bundesregierung, einschließlich der Vor-
gängerregierung, leider zu lang „die Hände in den 
Schoß“ gelegt, wenn wir uns die Elektrifizierungs-
… – ja, …-geschwindigkeit kann ich gar nicht mal 
sagen – …-langsamkeit der letzten Jahre und Jahr-
zehnte ansehen, beim Ausbau, bei der Elektrifizie-
rung der Schiene, die dafür ja elementar wichtig 
wäre. Herr Flege hat es ja schon angedeutet. Statt 
der Absenkung der Klimaemissionen näher zu 
kommen, steigen die CO2-Emissionen im Verkehr 
insgesamt, aber auch beim Lkw. Obwohl die spezi-
fischsten Fahrzeugemissionen gesenkt werden 
konnten, genauso wie die Schadstoffemissionen, 
haben wir aber einfach so stark steigende Zahlen, 
dass uns das am Ende des Tages leider nichts nützt. 
Der Lkw hat bei den Verkehrsemissionen insge-
samt, die seit 1990 faktisch nicht gesunken sind, ei-
nen überproportionalen hohen Anteil, wie gesagt, 
aufgrund des gesteigerten Fahrzeugaufkommens. 
Gleichzeitig stehen wir vor Herausforderungen 
beim Thema „Luftreinhaltung“. Die WHO hat uns 
nochmal deutlich gemacht, dass auch die Werte, 
die wir jetzt inzwischen nach langem Weh und 
Ach einhalten, viel zu hoch sind, um tatsächlich 
die menschliche Gesundheit zu schützen. Wir ha-
ben jedes Jahr nach wie vor 60.000 vorzeitige To-
desfälle aufgrund der Luftbelastung in Deutschland 
zu beklagen. Gleichzeitig haben wir gesellschaftli-
che Kosten in Milliardenhöhe aufgrund der Lärm-
belastung. Lärm macht krank! Lärm tötet! Dagegen 
wird nach wie vor viel zu wenig getan. Daher be-
grüßen wir ausdrücklich, dass es auch eine Luft- 
und Lärmkomponente bei den Mautsätzen gibt, 
wenngleich die aber faktisch weniger zur Kompen-
sation genutzt wird, sondern tatsächlich zur Ver-
meidung und Verlagerung von Verkehr ausgestaltet 
werden sollte. Denn, wie schon ganz treffend er-
wähnt wurde, auch Fahrzeuge mit alternativem An-
trieb verursachen Schadstoffemissionen, verursa-
chen Feinstaubemissionen und tragen massiv zur 
Lärmbelastung bei. Wenn wir eine Lenkungswir-
kung mit Blick auf alternative Antriebe in den 
Blick nehmen wollen, sind hier vor allem die CO2-
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Spreizung und der CO2-Aufschlag zentrale Krite-
rien. Die Frage, die Herr Gastel an mich gerichtet 
hat, hat zum Inhalt gehabt, den Vergleich der Situa-
tion im Güterverkehr oder des Wettbewerbs der 
verschiedenen Verkehrsträger. Auf die Binnen-
schifffahrt will ich hier mal nicht näher eingehen. 
Ich habe zum Vergleich – aber das können Herr 
Flege, Herr Westenberger sicherlich noch besser 
ausführen – nur mal einige Beispiele genommen. 
Die Schiene ist, wenn Sie so wollen, zu 100 Pro-
zent ihrer Strecken bemautet, mit allen Fahrzeugen, 
die unterwegs sind. Bei der Straße bemauten wir 
derzeit rund sechs Prozent des gesamten Straßen-
netzes und auch nicht alle Fahrzeuge. Das heißt, 
den wachsenden Anteil der Lieferverkehre zwi-
schen 3,5 und 7,5 Tonnen Gesamtgewicht sparen 
wir derzeit aus. Und das ist ein großes Problem. Ich 
denke auch, dass wir die Anreize im Lkw-Verkehr 
brauchen. Um abschließend ein Beispiel zu nen-
nen, es gab ja selbst Kaufprämien für Euro-6-Fahr-
zeuge, die seit langem Stand der Technik und die 
einzige Fahrzeugnorm sind, die Sie heute als Neu-
fahrzeug kaufen dürfen. Wohingegen, das hatte ich 
auch schon genannt, die Elektrifizierung der 
Schiene nach wie vor zu kurz kommt. Aber Sie ha-
ben es auch meiner Stellungnahme entnehmen 
können, welche Vorschläge wir zur Weiterentwick-
lung machen und damit danke ich Ihnen.  

Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Saar! Dann hat 
jetzt Herr Schuldes das Wort!  

Christopher Schuldes (Schuldes Spedition): Danke 
sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mit-
glieder des Verkehrsausschusses, sehr geehrte 
Sachverständige! Ich danke für die Möglichkeit, 
hier heute sprechen zu dürfen. Frau Englhardt-
Kopf war so freundlich, mir die Frage zu stellen, in 
welcher Situation wir uns als KMU-Betriebe befin-
den. Ich muss sagen, wir befinden uns in einer äu-
ßerst angespannten Situation, teilweise sogar bei 
den Kolleginnen und Kollegen bereits in einer exis-
tenzgefährdenden Situation. Es wurde auch bereits 
geäußert, wir haben hier multiple externe Faktoren, 
die auf uns als kleine und mittelständische Unter-
nehmen einwirken. Seien das zum einen die hohen 
Kraftstoffkosten beim Diesel oder Gas, die Personal-
kosten, die permanent steigen, aber auch die vielen 
kleinen Kosten, die nicht mehr überblickbar sind, 
wie Reifen, Werkstatt oder Ersatzteile, wo auch ge-
rade die Verfügbarkeit durchaus problematisch ist. 

Was noch hinzukommt und was nahezu noch nicht 
korrekt kalkulierbar ist, das sind die steigenden 
Fahrzeugkosten bei den Anschaffungen und beim 
Leasing. Ich habe mich mit Kollegen unterhalten, 
die in dem Bereich von fünf Lkw sind – das ist re-
präsentativ für diese Zahl, die Herr Pawlowski ge-
nannt hatte, mit rund 80 Prozent kleiner als 20 Mit-
arbeitern –, da ist diese jetzt teilweise sogenannte 
„kleine“ Erhöhung so massiv zu spüren, dass sie 
den kalkulatorischen Gewinn nahezu halbieren 
wird. Das heißt, diese kleine, wie sie hier benannt 
wird, Mauterhöhung halbiert bei den Kleinunter-
nehmern eigentlich schon den Gewinn. Daran kön-
nen Sie in etwa abschätzen, mit welchem spitzen 
Stift hier gerechnet wird und in welcher prekären 
Situation sich die KMU-Betriebe befinden. Wir ha-
ben hier eine ernstzunehmende, schleichende Ge-
fahr von Insolvenzen im KMU-Bereich. Ich habe 
schon aus Reihen der Bundesregierung gehört, man 
nennt es nicht mehr Insolvenz, sondern „man hört 
dann einfach auf zu arbeiten“. In dem Fall wäre es 
aber doch durchaus eine Schließung, die spätestens 
eintreten wird, wenn wir in die Erstellung der Jah-
resabschlüsse gehen. Das liegt daran, dass unsere 
Branche so klein strukturiert ist, dass wir keine 
Personalressourcen haben, um uns permanent im 
Controlling eine saubere, objektive Betrachtung der 
aktuellen Lage liefern zu lassen, sondern wir sind 
primär dafür da, die Logistikketten nicht reißen zu 
lassen und die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. Genau dieses Problem, dass wir nämlich 
mehr mit unserer täglichen Arbeit als mit einer 
transparenten Kostenbetrachtung beschäftigt sind, 
wird viele Betriebe früher oder später mit Sicher-
heit einholen. Nachverhandlungen mit Auftragge-
bern sind kaum im Laufe eines Jahres möglich. 
Auch die Kosten für unsere Auftraggeber werden 
gerade nahezu unkalkulierbar und es wird für uns 
in unserer Größe immer schwieriger, dann mit den 
Verladern einen Kompromiss zu finden, wo es ja 
eigentlich um Werte geht, an denen wir nichts ver-
dienen, sondern die wir direkt in den Bundeshaus-
halt durchreichen. Wir befinden uns in der Logistik 
gerade bei den Personalkosten in einem so engen 
Segment, dass wir eigentlich von einem Niedrig-
lohnsegment sprechen müssen, gerade was das La-
ger oder die Lkw-Fahrer angeht. Es ist schon wirk-
lich ein Stück weit Verzweiflung aus meiner 
Stimme herauszuhören. Sie spüren da auch die 
Ernsthaftigkeit dahinter und von daher wäre durch-
aus meine Bitte, die Mauterhöhung zum jetzigen 
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Zeitpunkt auszusetzen und dann zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Gesamtpaket zu schnüren. Jetzt zum 
1. Januar in dieser aktuellen Situation die Maut zu 
erhöhen, ist kein gutes und mit Sicherheit kein un-
terstützendes Signal seitens der Bundesregierung 
für unsere Branche. Wir brauchen Hilfe von Ihrer 
Seite. Wir sind bereit, uns entsprechend auch an 
den Kosten zu beteiligen, aber bitte dann maßvoll 
und auch so, dass wir es gegenüber unseren Auf-
traggebern in einem Gesamtpaket erklären können 
und nicht permanent in kleineren Schritten immer 
wieder kommen müssen, was uns die Verhand-
lungsposition extrem schwierig macht. Wir sind 
auch durchaus gewillt, die Fahrten so kurz wie 
möglich zu halten. Aber auch hier ein höflicher 
Appell: es wird uns teilweise unmöglich gemacht, 
die Wege entsprechend kurz zu halten, bedingt 
durch den teilweise mangelhaften Zustand unserer 
Infrastruktur, was mit massiven Umwegen und so-
mit natürlich auch mit mehr Kilometern für uns 
einhergeht, mit einer höheren CO2-Belastung, die 
von unserer Seite aus gerne vermeidbar wäre, aber 
in dem Fall nicht beeinflussbar ist. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Jetzt hat Herr Dr. Schulz das 
Wort, fünf Minuten! 

Dr. Gerhard Schulz (Toll Collect): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abge-
ordnete! Zunächst vielen Dank für die Einladung, 
heute an der Anhörung teilnehmen zu können. 
Hinsichtlich Ihrer Frage, Herr Vorsitzender, warum 
die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Mautanpas-
sungen nicht in einem Schritt, sondern von uns in 
mehreren Schritten durchzuführen sind, möchte 
ich Ihnen gerne die Gründe für dieses Stufenkon-
zept darlegen. Dafür gibt es aus unserer Sicht sehr 
gute Gründe. Zunächst die Anpassung der Mautta-
rife zum 1. Januar 2023, so wie sie mit dem fünften 
Änderungsgesetz vorgesehen sind. Diese Anpas-
sung ist aus Sicht von Toll Collect zwingend not-
wendig, um die Rechtssicherheit der Mauterhebung 
zu wahren. Ich verweise hier auf § 3 Absatz 5 des 
Bundesfernstraßenmautgesetzes, wonach die Maut-
teilsätze, ich betone die Mautteilsätze, auf der 
Grundlage eines Wegekostengutachtens für jeweils 
eine fünfjährige Kalkulationsperiode zu bestimmen 
sind. Wir sehen jetzt, dass das neue Wegekosten-
gutachten niedrigere Mautteilsätze für Infrastruk-
turkosten aufweist, für einen Großteil der Fahr-
zeuge, nämlich zwischen 12 und 18 Tonnen und 

über 18 Tonnen. Das können Sie in der genannten 
Drucksache auf Seite 14 sehen. Wir sehen, dass 
diese Änderung, diese niedrigen Mautteilsätze für 
Infrastrukturkosten auch an die Nutzer weitergege-
ben werden müssen. So emotional natürlich das 
Gewerbe reagiert, weil die Mautsätze insgesamt 
steigen, aber der Mautteilsatz für die Infrastruktur-
kosten sinkt für viele Fahrzeuge. Und aus unserer 
Sicht muss der Gesetzgeber zwingend dafür sorgen, 
dass dieser Satz weitergegeben wird, ansonsten 
würden wir, wenn das Gesetz nicht verändert 
würde, im nächsten Jahr tausende von Rückerstat-
tungsforderungen erwarten, ähnlich wie wir es 
schon mal bei den Kosten für die Verkehrspolizei 
gesehen haben. Deswegen sagen wir, die Maut wäre 
angreifbar und wir wünschen uns sehr, dass das 
nicht passiert, sondern dass tatsächlich zum 1. Ja-
nuar 2023 aktuelle Mauttarife auf den Weg gebracht 
sein werden, die rechtssicher sind. Abgesehen von 
dieser Rechtsfrage ist die Anpassung der Mautsätze 
für uns als Toll Collect ein Standardprozess, der in-
nerhalb von drei Monaten jederzeit umgesetzt wer-
den könnte. Also technisch ist das überhaupt kein 
Problem. Das ist der erste Schritt, der aus unserer 
Sicht zwingend am 1. Januar erfolgen muss. Die 
Umsetzung der CO2-Differenzierung ist ein tech-
nisch sehr viel komplexeres Vorhaben als eine 
Mauttarifanpassung. Bei der Umsetzung der CO2-
Differenzierung müssen wir sämtliche Verfahren 
im Lkw-Mautsystem ändern; von der Kundenregist-
rierung über die Berechnung der Mauttarife, die 
Abrechnung mit dem Nutzer, die Kontrolle. Alle 
Systeme müssen geändert werden. Das bedarf eines 
Vorlaufs von 18 bis 24 Monaten. Dreh- und Angel-
punkt für diese Umsetzung sind bei uns sogenannte 
System-Releases. Zweimal im Jahr wird das Maut-
system an einem Wochenende ein Stück weit run-
tergefahren, um Updates und Erneuerungen im 
System vorzunehmen. Das ist jeweils im Mai und 
November der Fall. Diese Releases werden sehr 
lange vorher vorbereitet, sind auch nicht veränder-
bar und können auch im nächsten Jahr nicht verän-
dert werden. An diesen Stichtagen werden die gro-
ßen IT-technischen Anpassungen vorgenommen, 
nicht nur die CO2-Maut, sondern auch andere Sys-
temteile, die verändert werden müssen. Zudem 
darf man bei der CO2-Bemautung nicht vergessen, 
dass wir bei uns 1,1 Millionen Fahrzeuge registriert 
haben, bei denen eine CO2-Klassifizierung, also ein 
Tarifmerkmal, festgestellt werden muss. Wir müs-
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sen feststellen, in welche Tarifklasse diese Fahr-
zeuge fallen. Die CO2-Differenzierung, das CO2-Kri-
terium steht ja nicht in den Fahrzeugpapieren, son-
dern muss für jedes Fahrzeug einzeln festgestellt 
werden, auch das bedarf ausreichender Zeit für uns 
als Toll Collect, aber auch für das Gewerbe. Wir 
müssen ja auch dem Gewerbe die Zeit dafür geben, 
das Mauttarifmerkmal festzustellen. Wir brauchen 
dafür Daten, Unterlagen, die wir dann ins System 
eingeben. Und wir werden dann feststellen, wel-
ches Fahrzeug in welche Tarifklasse kommt. Aber 
das sind immerhin 1,1 Millionen Fahrzeuge, die 
bei uns registriert sind. Es sind auch nicht nur die 
deutschen Fahrzeuge, sondern das muss auch bei 
den Fahrzeugen, die aus dem Ausland kommen, 
passieren und dieses Tarifmerkmal muss dann 
auch in jedem Fahrzeuggerät hinterlegt werden. 
Das bedarf insgesamt auch einiger Monate. Das 
heißt, diesen Prozess werden wir nach dem Mai-
Release beginnen, werden im November-Release 
nächstes Jahr, wenn es denn so kommt, die letzten 
Änderungen im Mautsystem vornehmen, sodass 
wir nach dem November 2023, ab Dezember in der 
Lage sind, die CO2-Maut scharfzuschalten, wenn es 
denn der Gesetzgeber wünscht. Zudem darf man 
nicht vergessen, dass neben uns auch das BAG für 
die Kontrolle zuständig ist und die Systeme anpas-
sen muss. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 
dass wir die ITZ-Anbieter haben, die ja auch im 
Markt unterwegs sind und entsprechend Anpas-
sungen vornehmen müssen. Der dritte Schritt ist 
dann die Absenkung der Mautgrenze auf Fahrzeuge 
mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen. 
Das ist technisch gar nicht so kompliziert und 
schwierig. Aber wir haben hier die ganz große Her-
ausforderung, dass wir von einem externen Para-
meter abhängig sind, nämlich der Ausstattung der 
Fahrzeuge mit einem Fahrzeuggerät. Es ist heute 
schon öfter angesprochen worden, die Liefereng-
pässe, die wir in der ganzen Welt sehen, die welt-
weit gestörten Lieferketten führen dazu, dass es 
kaum Chips gibt. Das heißt, Fahrzeuggeräte zu be-
schaffen, ist heute innerhalb von 24 Monaten über-
haupt nicht möglich. Wir haben deswegen schon 
letztes Jahr mit unserem Zulieferer Bosch gespro-
chen, dass wir ausreichend Fahrzeuggeräte im Hin-
blick auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen bestellen, über 
200.000 Fahrzeuggeräte. Der dritte Schritt würde ab 
Mai 2024 möglich sein, weil wir dann die Fahr-
zeuggeräte haben.  

Vorsitzender: Dankeschön! Dann haben wir jetzt 
Herrn Westenberger. 

Peter Westenberger (NEE): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender, Herr Staatssekretär, meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich möchte mich erstmal be-
danken für die Möglichkeit, auch aus der mittel-
ständischen Perspektive der Eisenbahn zu den ver-
kehrspolitischen Themen, die sich mit der Lkw-
Maut verbinden, kurz Stellung zu nehmen. Und so 
verstehe ich auch die Frage von Herrn Gastel, wie 
es eigentlich in der Schweiz mit der Maut geregelt 
ist. Ich möchte Sie vielleicht ein klein bisschen auf-
rütteln mit dem Bonmot „Wer Straßen sät, wird 
Verkehr ernten“. Und in der Schweiz haben sie es 
andersrum gemacht oder eigentlich genauso ge-
macht, sie haben „Wer Schienen baut, wird Ver-
kehr ernten“ mit einem Programm Ende der Neun-
zigerjahre des vergangenen Jahrhunderts gestartet, 
indem die leistungsabhängige Schwerverkehrsab-
gabe – das ist die dortige Lkw-Maut – eine zentrale 
Rolle spielt. Die LSVA ist auf der Grundlage einer 
Volksabstimmung eingeführt worden, also das ist 
ein Thema, was durchaus auch in der Schweiz die 
hohen Hürden übersprungen hat. Das gründete da-
rauf, dass in der Schweiz die zahlenmäßige Begren-
zung der alpenquerenden Lkw in den Verfassungs-
rang aufgenommen wurde. Und die Regierung hat 
dieses Konzept ausgearbeitet. Mit diesem sollte im 
Unterschied zum deutschen oder europäischen 
Konzept ganz aktiv auch die Verkehrsverlagerung 
gefördert werden. Wie passiert das? Zum einen mit 
der Mauthöhe, die abweichend von der EU-Wege-
kostenrichtlinie oder Eurovignettenrichtlinie deut-
lich höher ist und mit der EU verhandelt wurde. 
Um es mal an einem Punkt festzumachen, im Mo-
ment ist der Satz für einen 40-Tonner-Lkw mit 
Euro-6 im alpenquerenden Verkehr bei 2,28 Rap-
pen Tonnenkilometer. Das ist eine andere Größen-
ordnung, das sind 2,3 Cent pro Tonnenkilometer. 
Wenn man es auf hiesige Verhältnisse umrechnet, 
sind es ungefähr 82 Cent pro Lkw. Wir sind jetzt 
hier im Moment beim Euro-6, 40-Tonner bei 18,3 
Cent. Also dort deutlich höhere Mautbelastungen. 
Das möchte ich zum Anlass nehmen, nochmal die 
Wirkung dessen, über das hier gesprochen wird, 
ein bisschen einzuordnen. Also Sie sehen, in der 
Schweiz wird eine mehr als viermal so hohe Maut 
verlangt und das deutet auch darauf hin, dass das 
Verbraucherpreisniveau zwar natürlich auch durch 



  

 
Verkehrsausschuss 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 21. Sitzung 
vom 12. Oktober 2022 

Seite 17 von 27 

 
 

die Transportkosten auf der Straße an der Stelle er-
reicht wird, aber das, was immer in der Diskussion 
ist, das entspricht nicht der Realität. Wir haben 
eine Umfrage gemacht, wonach die Deutschen den 
Anteil der Transportkosten an einem durchschnitt-
lichen Konsumgut auf 30 Prozent schätzen. Tat-
sächlich sind die Transportkosten bei den Konsum-
gütern im unteren einstelligen Bereich, zwei bis 
fünf Prozent. Und um es nochmal runter zu bre-
chen, wir hatten es jetzt nur an Hand eines Bei-
spiels vom DSLV, der Anteil der Maut an den 
Transportkosten im Stückgutverkehr lag bei 4,3 
Prozent. Also von fünf oder vielleicht auch noch 
ein paar mehr Prozent Anteil der Transportkosten 
an den Gesamtkosten eines Konsumgutes macht die 
Maut zumindest in dem Segment auf der Straße 
vier Prozent aus. Das war nach der Ausdehnung auf 
die Bundesstraßen, also nach einer Fast-Verdoppe-
lung des Mautaufkommens, die stattgefunden hat, 
also nach einer deutlichen Erhöhung. Deswegen, 
kurz gesagt, die Schweizer haben sich getraut, die 
Wirkung auf die Verbraucherpreise dieser im Ver-
hältnis jedenfalls sehr hohen Maut vor über 20 Jah-
ren zu akzeptieren, haben die Maut auch immer 
wieder angepasst. Der zweite wesentliche Unter-
schied zwischen der Schweiz und Deutschland be-
steht darin, dass sie von Anfang an für alle Straßen 
erhoben worden ist. Es ist hier eben schon gesagt 
worden, dass sie in Deutschland nur für sechs Pro-
zent des Straßennetzes und für gut die Hälfte der 
Verkehrsleistung letztendlich erhoben wird. Nächs-
ter Unterschied: Es werden nicht wie hier 20 Pro-
zent des Aufkommens in den Sektor durch Harmo-
nisierungsmaßnahmen zurückgegeben, wie es so 
schön heißt, die bis zur Ausbildungsförderung oder 
zu Reifenzuschüssen gehen und auch die Steuern, 
die Kraftfahrzeugsteuern betreffen, sondern die 
Mittel in der Schweiz gehen komplett in einen 
Topf beim Bund, aus dem wiederum 80 Prozent 
dem Bahninfrastrukturfonds zur Verfügung gestellt 
werden. Und das ist das Thema „Verwendung“. Die 
Schweiz hat von Anfang an gesagt, wir wollen der 
Transportwirtschaft, wenn wir die Preise auf der 
Straße erhöhen, eine Alternative zur Verfügung 
stellen und haben dafür die Kosten für die großen 
Schienenprojekte aus der Maut finanziert. Die ma-
chen das noch heute. Letzte Teilfrage war ja: was 
ist nach europäischem Recht möglich? Also gegen-
über dem, was wir in Deutschland derzeit haben, 
wäre auf jeden Fall die zusätzliche Staugebühr 
möglich. Es wären auch noch zusätzliche externe 

Kosten möglich. Nach europäischem Recht sind 
zurzeit nicht möglich die Kosten für Natur und 
Landschaft, für die Polizei – Sie hatten es erwähnt, 
Herr Schulz –, für das Unfallthema und das Thema 
„Korridormaut“. Es wurde auch angesprochen, es 
ist im Moment ja nur für einen Korridor wirklich 
ernsthaft in der Diskussion. Also für den alpenque-
renden Verkehr, wo die Schweizer Situation zu 
Ausweichverkehren auf dem Brenner führt, ist es 
an der Stelle sicherlich nachvollziehbar, mindes-
tens für eine Auflösung des Problems zu sorgen 
und so eine Korridormaut in dem Korridor ins Vi-
sier zu nehmen.  

Vorsitzender: Danke! Dann hat jetzt die Bundesre-
gierung das Wort, Staatssekretär Luksic! 

PSts Oliver Luksic (BMDV): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir haben aus den sehr unterschiedlichen Ein-
schätzungen ein breites Spektrum bekommen und 
auch gemerkt, dass es hier große Zielkonflikte gibt. 
Nichtsdestotrotz ist das Gesetz aus unserer Sicht 
sinnvoll. Es wurde vom Kabinett beschlossen, es ist 
rechtlich notwendig und auch verhältnismäßig. Um 
die Zielkonflikte mal von der anderen Seite zu be-
leuchten, weil die teilweise meines Erachtens nicht 
komplett ausgeleuchtet wurden: also all diejenigen, 
die sagen wir brauchen dieses Gesetz nicht zum 
1. Januar 2023, möchte ich mal die Gegenfrage stel-
len, ob diejenigen, die das politisch fordern, garan-
tieren können, dass es keine Klagen dagegen gibt. 
Und wie dann der Bund reagieren soll, wenn es zu 
Einnahmeausfällen kommt, zumal diejenigen, die 
das auch fordern, gleichzeitig mehr Geld im Ver-
kehrsbereich fordern. Also da entdecke ich einen 
gewissen Widerspruch.  

Was auch nicht beleuchtet wurde oder nicht ausrei-
chend meines Erachtens, ist der Rechtsrahmen. Das 
Bundesfernstraßenmautgesetz aus der alten Legisla-
turperiode, Frau Englhardt-Kopf, sieht ja einen 
Stichtag vor, den 1. Januar 2023. Und wie eben 
auch schon ausgeführt wurde, die Mautteilsätze 
müssen auf Grundlage eines Wegekostengutachtens 
für diese fünfjährige Periode bestimmt werden. Das 
ist eine Muss- und keine Kann-Regel, die aus der 
alten Regierung kommt. Insofern sind wir rechtlich 
gezwungen, dies so zu tun. Ansonsten haben wir 
hunderte von Klagen gegen die Maut. Wenn wir 
das nicht machen würden, würde es zu weiteren 
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Klagen kommen und wir hätten keine rechtssichere 
Maut und das ist ein extrem wichtiges Gut, das wir 
in dieser Abwägung auch sehen müssen.  

Es wurde sehr häufig auf die Schweiz verwiesen, 
das ist auch intellektuell interessant, nur die Euro-
vignettenrichtlinie gilt nicht in der Schweiz. Inso-
fern müssen wir uns als Bundesregierung in dem 
Rechtsrahmen der Eurovignettenrichtlinie bewegen 
und auch im Bereich des Bundesfernstraßenmaut-
gesetzes. Ich erkenne da auch kein „Cherry-Pi-
cking“, Herr Pawlowski, sondern wir haben auf der 
einen Seite die Internalisierung externer Kosten, 
die das Europarecht uns vorgibt, und auf der ande-
ren Seite die Infrastrukturkosten, die sinken. Also 
insofern kann ich den Vorwurf nicht nachvollzie-
hen.  

Einer der Kernvorwürfe war ja, man solle das lieber 
alles auf einmal machen. Auch da entdecke ich ei-
nen gewissen Widerspruch, weil die gleichen Red-
ner, die gesagt haben, die Mauterhöhung sei zu 
hoch, eine Belastung, eine höhere Belastung später 
fordern. Das passt natürlich auch nicht so ganz zu-
sammen. Also insofern ist es notwendig, das jetzt 
zu machen. Es wurde auch klar dargestellt, warum 
es notwendig ist, in zwei Schritten vorzugehen. Der 
erste Schritt ist rechtlich notwendig, um Rechtssi-
cherheit zu haben, der ist auch verhältnismäßig. 
Der zweite Schritt ist unmöglich jetzt zu vollzie-
hen, vor allem von der technischen Seite. Und ich 
möchte auch nochmal drauf hinweisen: kein einzi-
ger EU-Mitgliedstaat will eine CO2-Maut zum 1. Ja-
nuar 2023 einführen, weil das weder technisch 
noch von der rechtlichen Herleitung her so einfach 
möglich ist. Insofern möchte ich zur Frage des Ab-
geordneten Brandes sagen, dass wir dazu noch kei-
nen Gesetzentwurf vorliegen haben. Auch hier gibt 
es eine Reihe an Zielkonflikten, die es sorgfältig ab-
zuwägen gilt. Der europarechtliche Rahmen gibt 
uns einige Jahre Zeit. Wir werden zeitnah Vor-
schläge in der Koalition, in der Bundesregierung 
vorlegen, aber wir haben hier Zeit. Insofern kann 
ich zu den Auswirkungen eines zweiten Gesetzes 
noch keine Ausführungen machen, weil wir dieses 
Gesetz noch nicht vorliegen haben. 

Ich möchte auch nochmal eine Einordnung zum 
§ 11 vornehmen, weil der hier so kritisiert wurde. 
Es ist meines Erachtens auch eher ein virtueller 
Kreislauf und es wurde ja zurecht gesagt, es ist eine 

Abgabe. Abgaben müssen zweckgebunden sein. Ich 
sehe da auch keinen, wie es von Herrn Flege darge-
stellt wurde, „Zwang zum Straßenbau“. Es gibt 
Ausbaugesetze, es gibt den Verkehrswegeplan und 
es gibt den Investitionsrahmenplan. Also insofern 
auch da: Würde der § 11 gestrichen werden, wie 
Sie es gesagt haben, würde sich im Straßenbau 
„null Komma null“ ändern. Die einzige Auswir-
kung, die wir hätten, dass wir zusätzliche Steuer-
gelder für die Investitionslinie bräuchten. Es ist ja 
so, dass Lkw Schäden verursachen, an den Brü-
cken. Wir haben sehr viele Brücken. Insofern inves-
tieren wir mehr in den Erhalt, vor allem in das Brü-
ckenprogramm. Insofern schätze ich das auch an-
ders ein, als wir das von der Deutschen Umwelt-
hilfe gehört haben. Die Trassenpreise bei der 
Schiene werden ja mit Steuergeldern abgesenkt. 
Und was eben in manchen Vorträgen auch ausge-
blendet wurde, ist der Zusammenhang, dass durch 
die steigende Lkw-Maut der Steuerzuschuss für die 
Bundesfernstraßen massiv nach unten gegangen ist, 
während die Steuerzuwendungen für die Schiene 
auf ganz vielen Ebenen massiv nach oben gehen.  

Also zusammenfassend möchte ich sagen, wir müs-
sen auch an die sehr, sehr vielen gebietsfremden 
Lkw denken. Die nicht zu belasten, wäre nicht ver-
tretbar. Zweitens: Es trifft alle gleich und ist wett-
bewerbsneutral. Und auch nach meinen vielen 
Rückmeldungen von Unternehmern kann und wird 
dies an den Markt weitergegeben werden. Insofern 
ist die von uns vorgeschlagene Änderung des Bun-
desfernstraßenmautgesetzes rechtlich notwendig 
und verhältnismäßig. 

Vorsitzender: Danke! Dann kommen wir jetzt zur 
zweiten Runde. Da darf ich auch wieder für die 
SPD-Fraktion die Fragen stellen. 

Abg. Udo Schiefner (SPD): Sehr geehrter Herr 
Dr. Schulz, Sie hatten ja eben auch schon die Um-
stellung der Fahrzeuge über 3,5 Tonnen angespro-
chen. Jetzt gib es ja immer wieder Diskussionen 
über den Einsatz von Sprintern und die Verlage-
rung von Gütern hin zu Sprintern. Im Mobilitätspa-
ket gibt es ja auch die Frage der Marktzugangsbe-
dingungen. Macht es nicht Sinn, wenn wir noch-
mal darüber diskutieren, die so zu ändern, dass 
man bereits ab 2,5 Tonnen eine Maut erhebt? Ich 
denke, diese Verlagerungen sind zum einen für die 
Logistikbranche nicht sinnvoll, zum anderen sind 
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die Fahrerinnen und Fahrer auch nicht kontrollier-
bar. Die Sprinter ab 2,5 Tonnen sollte man daher 
nochmal diskutieren. Wie sehen Sie meinen Vor-
schlag? Die gleiche Frage geht auch an Herrn 
Pawlowski: Wie ist das aus Sicht der von Ihnen 
vertretenen Unternehmen zu bewerten? Wäre dies 
auch eine Möglichkeit, über die Mautfrage den 
Markt stärker zu kontrollieren und würden Sie ei-
nen solchen Schritt als Vertretung der Logistikbran-
che begrüßen oder ablehnen? 

Vorsitzender: Jetzt hat Frau Englhardt-Kopf das 
Wort! 

Abg. Martina Englhardt-Kopf (CDU/CSU): Sehr ge-
ehrter Herr Schiefner, sehr geehrte Damen und Her-
ren, herzlichen Dank! Aus unserer Sicht gibt es ei-
nen Ermessensspielraum für die Einführung der 
neuen Sätze. Wir können im Übrigen auch bei den 
Sätzen nach unten abweichen. Das haben die Werte 
im Wegekostengutachten ergeben. Ich denke an die 
Infrastruktur. Hier sind in der Vergangenheit we-
sentlich geringere Kosten entstanden. Ich räume 
ein, dass die Baupreise in Zukunft sicherlich we-
sentlich höher sein werden. Aber aufgrund dieses 
Gutachtens wäre es auch möglich, nach unten ab-
zuweichen und dadurch die Unternehmerinnen 
und Unternehmer zu entlasten. Und selbst wenn 
diese Mauterhöhungen durchgereicht werden, wäre 
es eine Belastung für die Endverbraucher, die die 
Güter dann im Supermarkt kaufen. Das nur voran-
gestellt. Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen an 
Herrn Olligschläger: Mit Blick auf die bereits für 
das kommende Jahr angekündigte Einführung der 
CO2-Differenzierung: was müsste aus Unternehmer-
sicht bei der Umsetzung dieser zweiten Stufe im 
kommenden Jahr unbedingt beachtet werden? Und 
noch eine Frage an Herrn Schuldes, der bereits auf 
die Lenkungswirkung eingegangen ist, auch im 
Hinblick auf klimafreundliche Antriebsalternati-
ven. Wir stehen mit unterschiedlichen Herstellern 
in engem Austausch; Sie sicherlich auch. Wie 
schätzen Sie das zeitlich ein? Bis wann sind alter-
native Antriebe wirklich in der Masse auch praxis-
tauglich und anwendbar? Ich denke an die feh-
lende Ladesäuleninfrastruktur, Verfügbarkeit der 
Modelle, Bezahlbarkeit. Bei den Ausstellungen 
können wir sie sehen. Es gibt einige, die bereits un-
terwegs sind, aber wie schätzen Sie das aus Sicht 
der Praxis ein? Bis wann werden wir Alternativen 
zu Diesel oder LNG haben? Herzlichen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN hat der Kollege Gastel das Wort. 

Abg. Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Danke! Ich habe eine Frage an Herrn Westenberger: 
Sie hatten ja schon etwas zu der Berechnung ge-
sagt, welche Auswirkungen die Mautkosten auf das 
Endprodukt haben. Wenn Sie das bitte nochmal ge-
nauer ausführen könnten! Sie hatten da ja auch ei-
nige Zahlen genannt. Wo kommen die her, von 
wann sind die? Wie ist das aus Ihrer Sicht einzu-
ordnen? Wie setzen sich vielleicht auch andere 
Kostenfaktoren zusammen? Meine zweite Frage 
richtet sich an Frau Saar: Welche sind aus Ihrer 
Sicht die wesentlichen Instrumente, um das Thema 
„Antriebswende“ voranzubringen? Wir hatten ja 
jetzt schon den Vergleich Straße-Schiene. Die 
Straße wird natürlich auch in Zukunft eine wich-
tige Rolle spielen. Das kann bei einem Anteil von 
74 Prozent ja gar nicht anders sein. Der wird auch 
in Zukunft sehr hoch sein. Was sind die Instru-
mente für die Antriebswende, damit wir auf der 
Straße die Dekarbonisierung erreichen? Danke! 

Vorsitzender: Danke! Für die AfD-Fraktion hat nun 
Herr Brandes das Wort. 

Abg. Dirk Brandes (AfD): Vielen Dank, Her Vorsit-
zender! Wir haben jetzt viele Ausführungen gehört. 
Ich möchte mich bei denen bedanken, die hier für 
den Mittelstand kämpfen und hier in einigen Punk-
ten so klare Worte gefunden haben! Wir haben ge-
sehen, dass es doch Kräfte gibt, die bereit sind, die 
logistischen Mittelständler „über die Klinge sprin-
gen zu lassen“. Das finde ich persönlich sehr trau-
rig. Um das quantifizieren zu können, möchte ich 
an Herrn Pawlowski die Frage stellen: Gibt es einen 
Überblick, wie viele Unternehmen an der Grenze 
zum Kippen stehen, gibt es da Zahlen? Wie sieht 
das aus? Wie viele Familien werden da auch betrof-
fen sein, die künftig keinen Brotgeber mehr haben 
werden, der sie ernährt? Vielen Dank! 

Vorsitzender: Danke! Herr Kruse hat das Wort! 

Abg. Michael Kruse (FDP): Herzlichen Dank! Ich 
würde gerne an Herrn Korn zwei vertiefte Fragen 
stellen. Zum einen: Wie beurteilen Sie die Novelle 
des Bundesfernstraßenmautgesetzes im Hinblick 
auf Rechtssicherheit? Da wir hier – das haben wir 
in den Ausführungen eben schon gehört – über 
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eine Gebühr reden und nicht über eine Steuer, 
funktionieren diese Vergleiche hier so auch nicht. 
Wie entwickelt sich aus Ihrer fachlichen Sicht der 
Infrastrukturfinanzierungskreislauf durch die Mau-
tänderungen? 

Vorsitzender: Danke! Nun hat der Kollege Lutze 
das Wort für DIE LINKE.  

Abg. Thomas Lutze (DIE LINKE.): Danke! Ich 
möchte bezugnehmend auf die erste Runde noch-
mal darstellen, dass ich keinen grundsätzlichen 
Widerspruch sehe zwischen dem Transport von 
Gütern auf der Schiene und auf der Straße. Aber 
wir brauchen hier eine Wettbewerbsgerechtigkeit, 
die im Moment so noch nicht gegeben ist – die 
möglicherweise durch diesen Gesetzentwurf annä-
hert, aber nicht hundertprozentig bestehen wird. 
Und wenn es dann – wie von Herrn Pawlowski zu-
recht dargestellt – bei den Spediteuren im Moment 
große Probleme gibt, muss man die Preisstrukturen, 
wenn man sie denn wettbewerbsgerecht gestalten 
will, entweder beim Lkw-Verkehr anheben – das ist 
kritisiert worden – oder man ist so konsequent und 
setzt die Gebühren bei der Schiene runter. Und ich 
sage an der Stelle ganz klar, zumindest ist es mein 
Eindruck, dass es viele Spediteure gibt, die selber 
ihre Güter über die Schiene abwickeln. Es ist kei-
nesfalls so, dass Spediteure nur die Straße benut-
zen. Wenn ich auf der Zugfahrt von Berlin nach 
Saarbrücken in Mannheim nachts Aufenthalt habe, 
weil der Anschlusszug weg ist, dann sehe ich, wie 
viele Güterzüge da pro Stunde durchfahren. Das 
sind alles Güterzüge mit Lkw-Auflegern bzw. die 
Container transportieren. Es gibt mittlerweile auch 
viele Spediteure, die selbst Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen betreiben. Die Zeiten, in denen die DB 
Cargo das Monopol hatte, sind vorbei. Ich habe 
noch eine kurze Frage, die sowohl an Herrn Flege 
als auch an Herrn Westenberger geht. Wie sehen 
Sie die Wettbewerbstätigkeit von Bahn und Lkw 
insgesamt? Wie müsste die Maut ausgestaltet sein, 
damit eine gerechte Wettbewerbssituation zwi-
schen Straße und Schiene gegeben wäre? Was wäre 
zusätzlich zu dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung konkret erforderlich, um tatsächlich eine 
Wettbewerbsgerechtigkeit zu erreichen? 

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann steigen wir in die 
zweite Antwortrunde ein. Ich möchte noch einmal 
darauf hinweisen, dass wir so in etwa bis 13.00 

Uhr, 13.10 Uhr Zeit haben. Sie haben das Wort, 
Herr Flege! 

Dirk Flege (Allianz pro Schiene): Ich glaube, die 
Frage ist so präzise gestellt, wie die Wettbewerbssi-
tuation zwischen Straße und Schiene ist und was 
man über den aktuell vorliegenden Gesetzentwurf 
hinaus beim Thema „Wegekosten und externe Kos-
tenanlastung“ tun müsste. Das ist relativ klar und 
schnell zu beantworten. Das Hauptproblem, wenn 
wir bei den Wegekosten und bei der Lkw-Maut 
sind, ist in Brüssel. Es ist eine – ich wiederhole 
mich, was das „zeitgemäß“ anbelangt – nicht zeit-
gemäße Ungleichbehandlung zwischen Straße und 
Schiene, dass das EU-Recht zwingend eine Schie-
nenmaut für alle Personenzüge und Güterzüge in 
Deutschland vorschreibt, egal auf welchem Stre-
ckenkilometer, egal wie nebengleismäßig die Stre-
cke ist, und dass wir im Lkw- und im Pkw-Bereich 
in der EU rechtlich eine „Kann-Bestimmung“ ha-
ben. Den Mitgliedstaaten ist es freigestellt, eine 
Maut einzuführen oder nicht. Das ist die große Un-
wucht zwischen den Verkehrsträgern. Die Schiene 
muss bemautet werden, und zwar mindestens nach 
dem Grenzkostenprinzip, und die Straße kann be-
mautet werden. Das ist im Kern das, was man EU-
rechtlich ändern müsste. Da wünschen wir uns 
eine Initiative der Bundesregierung, diese Un-
gleichbehandlung, die, wie gesagt, nicht zeitgemäß 
ist, zu beenden. Dass wir in der Corona-Zeit und 
auch in aktuellen Krisenzeiten sehen, dass auch 
EU-Recht gestaltbar ist, zeigt sich daran, dass von 
dem Zwang, die Schiene im Güter- und im Perso-
nenverkehr mit Grenzkosten zu bemauten, zumin-
dest temporär in der Form abgewichen werden 
kann – und auch abgewichen wird in Deutschland 
und auch in anderen Ländern –, dass man unter die 
Grenzkosten geht. Das haben wir erlebt als Corona-
Hilfe. Wir haben es jetzt erlebt als Fortsetzung. Das 
wünschen wir uns, wenn man eine Bepreisung vor-
schreibt, wovon ich im Grundsatz ein großer 
Freund bin, um bei Straße und Schiene Wegekos-
ten zu berechnen. Ich glaube, es ist der richtige 
Weg, aber dann muss man es bei beiden tun. Dass 
wir aber, solange dieser Gleichklang nicht herge-
stellt ist, wenigstens auf diese Sonderausnahmere-
gelung zurückgreifen dürfen, dass wir unterhalb 
der Grenzkosten beim Schienenverkehr mit der 
Maut zu Rande kommen. Und das ist genau der Zu-
sammenhang. Man kann das eine verteuern oder 
man macht das andere wieder günstiger. Und da 
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sind wir als Allianz pro Schiene – und ich glaube, 
da wird der Kollege Westenberger nachher ins ähn-
liche „Horn tuten“ – klar positioniert. Solange wir 
diese Wettbewerbsgleichheit zwischen Straße und 
Schiene nicht haben, muss man bei der Maut auf 
dem Schienennetz unter die Grenzkosten gehen 
und diese Reduzierung, die wir jetzt in Krisenzei-
ten erlebt haben, fortsetzen. Danke! 

Vorsitzender: Dankeschön! Das Wort hat jetzt Herr 
Korn, maximal zehn Minuten. 

Michael Korn (Alfen Consult): Vielen Dank! Es 
wurde ja schon Verschiedenes zur Rechtssicherheit 
gesagt, insbesondere von Herrn Dr. Schulz. Das 
möchte ich gar nicht noch mal vertiefen. Nur viel-
leicht auch noch aus dem Blick heraus, dass natür-
lich gerade die Rechtssicherheit auch im Hinblick 
auf die Berechnung gefordert ist, die wir durchfüh-
ren werden und wir über die letzten Perioden Me-
thodiken weiterentwickelt haben, die in den bishe-
rigen Verfahren durchaus auch angegriffen werden 
– das hatten Sie schon gehört –, aber doch aus un-
serer Sicht eine sehr solide Ermittlung der Wege-
kosten ermöglichen und die ja auch bisher weitge-
hend immer bestätigt wurde. Insofern ist es einmal 
für die Infrastrukturkosten wichtig, dass man bei-
spielsweise an Berechnungen auch festhält, die bis-
her als anerkannt gelten und dort entsprechend die 
Kosten über die jeweiligen Perioden weiterentwi-
ckelt. Das ist jetzt hier im Hinblick auf die Infra-
strukturkosten erfolgt, und insofern, glaube ich, 
auch gar nicht weiter kritisch. Jetzt eröffnet die 
Richtlinie ja, wie schon diskutiert, auch hinsicht-
lich CO2-Emissionen die Möglichkeit, etwas zu tun. 
Und da möchte ich nur darauf verweisen, es gibt 
dort nicht nur die Frage der technischen Umsetz-
barkeit, also welche Voraussetzungen müssen denn 
geschaffen werden, um so eine Maut auch tatsäch-
lich zu erheben bei den jeweiligen Unternehmen, 
sondern sie muss auch belastbar berechnet werden 
können. Und da ist die Richtlinie etwas schwam-
miger gegenüber den sonstigen Darstellungen zu 
externen Kosten, sodass auch hier durchaus der Be-
darf besteht, da konkretere Untersuchungen anzu-
stellen und zu diskutieren, was eben denn am Ende 
ein rechtssicherer Weg ist, um solche CO2-Kosten 
anzulasten.  

In die Diskussion, ob das sachgerecht oder nicht 

sachgerecht ist, da möchte ich gar nicht weiter ein-
greifen. Das ist am Ende auch eine politische Aus-
richtung, wie man das macht und aus welchem 
Topf welche Gelder dort genutzt werden oder in 
welchen Topf die fließen. Ich kann zumindest aber 
sagen, dass das, was jetzt über die Lkw-Maut einge-
nommen wird, wie vorhin ja schon einmal darge-
stellt, zumindest bisher nicht die Kosten deckt, die 
eigentlich als Wegekosten errechnet werden. Das 
ist ein Teil der Kosten, der bisher den Lkw angelas-
tet wird. Da fehlen noch andere, sodass es zumin-
dest aus Sicht der Straße sicherlich auch Argu-
mente gibt, warum der Finanzierungskreislauf zu-
mindest bisher auf jeden Fall gerechtfertigt ist. 
Wenn man dann in Richtung CO2 kommt, ist dann 
sicherlich die Frage zu stellen: Wie viel mehr Ein-
nahmen werden dadurch generiert? Das hängt wie-
derum davon ab, welchen Satz man für CO2 dort 
ansetzen will. Und dann kann man möglicherweise 
darüber diskutieren, ob dann die Kostendeckung 
auch im Verkehrsbereich, also sprich für die 
Straße, erreicht ist und damit auch Mittel frei wer-
den für andere. Ob die jetzt aus dem Steuertopf 
kommen oder aus der Maut, das ist, glaube ich, für 
uns, die ja im Grunde nur die Wegekosten und die 
externen Kosten berechnen, nicht entscheidend. 
Also insofern kann man wohl sagen, dass sich hier 
vielleicht die Lücke schließt, die im Moment noch 
da ist. Das ginge natürlich auch mit anderen Mit-
teln, klar, indem man weitere Verkehrsteilnehmer 
zur Finanzierung hinzuzieht. Auch dazu bietet das 
Wegekostengutachten durchaus Aussagen, die man 
diskutieren kann.  

Ich möchte vielleicht die Gelegenheit noch nutzen, 
um auf einen Sachverhalt ein Stück weit hinzuwei-
sen, der an der Stelle mitschwingt, aber bisher 
nicht ausdiskutiert ist. Wir bemauten ja in Deutsch-
land das Autobahnnetz und das Bundesstraßen-
netz, also insgesamt die Bundesfernstraßen. Man 
kann schon festhalten, dass auf diesen Strecken so 
ungefähr 50 Prozent des gesamten Fahrleistungs-
aufkommens der schweren Lkw erfolgen. Und 
wenn man jetzt Vergleiche zu anderen Staaten 
zieht, sollte man insbesondere betrachten, welches 
Straßennetz dort bemautet wird. Die Schweiz ist 
hier als Beispiel gefallen. Dort wird das gesamte 
Straßennetz miteinbezogen, was zur Folge hat, dass 
viele Kilometer, auf denen wenig Fahrleistung er-
folgt, einbezogen werden. Und über den Sachver-
halt, den ich am Anfang dargestellt habe, dass ja 
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der Satz pro Fahrzeug im Grunde daraus entsteht, 
dass die Wegekosten durch die Fahrleistung geteilt 
werden. Es ist nicht verwunderlich, dass nachher 
der Mautsatz natürlich deutlich höher ist, wenn ich 
Strecken dabei habe, die eine deutlich geringere 
Fahrleistung aufweisen. Insofern muss man immer 
auch berücksichtigen, welches Netz betrachte ich. 
Und dann kann man auch Rückschlüsse ziehen, 
welche Kosten jeweils angelastet werden. Vielen 
Dank! 

Vorsitzender: Dankeschön! Herr Olligschläger hat 
dann das Wort, maximal fünf Minuten. 

Markus Olligschläger (BWVL): Danke, Herr Vorsit-
zender! Ich versuche, mich etwas kürzer zu fassen. 
Die Frage geht in Richtung CO2-Differenzierung 
und was bei der Umsetzung beachtet werden 
müsste. Was wissen wir überhaupt über die CO2-
Differenzierung? Im Augenblick nicht viel. Sie soll 
eine Lenkungswirkung entfalten und wir wissen 
ungefähr, wann sie kommen soll. Ansonsten ist es 
für uns eine „Büchse der Pandora“ mit maximal 
hundertprozentigem Aufschlag. Wir reden da 
schnell über acht Milliarden Aufschlag, also einer 
Verdoppelung der aktuellen Maut. Wie soll sich 
das in der Wirtschaft umsetzen lassen, wenn wir 
doch wissen, dass wir aktuell einen Fahrzeugbe-
stand haben, der zu fast 100 Prozent aus Dieselfahr-
zeugen besteht, die auch so schnell nicht ausge-
tauscht werden können? Auch wenn wir das gerne 
würden: Es gibt keine bzw. kaum Fahrzeuge – Herr 
Schuldes wird sicherlich gleich noch mal darauf 
zurückkommen –, die rollen jetzt so langsam an. 
Der Rollout ist für in ein paar Jahren angekündigt, 
aber auch da – Herr Dr. Schulz hat es für die On-
Board-Units ausgeführt – weiß ich nicht, wie sich 
die Lieferketten entwickeln werden. Wir würden 
alle sehr gerne, dort wo es möglich ist – ich sage 
jetzt mal Innenstadtlogistik, leise Logistik, auch 
Emissionen –, da entwickeln die Unternehmen ja 
neue Konzepte, wie man auch in den Randzeiten 
hineinfahren kann. Das Ganze ist eben keine aus-
schließlich dirigistische Maßnahme, die über 
Mautsätze entwickelt oder katalysiert werden kann. 
Wenn ich richtig orientiert bin, haben wir in Eu-
ropa 7,5 Millionen Nutzfahrzeuge und um auch 
noch annährend in die Region der durch den Green 
Deal vorgegebenen Zielwerte kommen zu können, 
müssten im Jahr 2030 ungefähr zwei Millionen 

Fahrzeuge mit alternativem Antrieb fahren. Tat-
sächlich sind es nicht mal 20 Prozent, die von der 
Europäischen Dachorganisation der Automobilher-
steller im Augenblick prognostiziert werden. Das 
heißt also, wir werden bei einer CO2-Diffrerenzie-
rung darauf achten müssen, dass wir nicht einfach 
nur draufschlagen und die Unternehmen belasten, 
weil sie ohne Alternativen keine Möglichkeit ha-
ben, als erstmal mit Diesel weiterzufahren, auch 
wenn die Fahrzeuge der neusten Generation ent-
sprechend geringe Werte haben. Das andere ist, wie 
gesagt, die Verkehrsträgeralternative „Bahn“. Wenn 
die Bahn funktioniert, kann man sagen, führt keine 
Straße mehr daran vorbei. Aber sie tut es leider 
nicht; weder bei Pünktlichkeit, bei Kapazität, noch 
bei Zuverlässigkeit. Insofern sind unsere Unterneh-
men weiterhin auf den aktuellen Bestand angewie-
sen. Bei der Mautdifferenzierung muss man 
schauen, dass auch über die Bepreisung des Diesels 
bereits eine Komponente existiert. Das darf nicht 
aus den Augen verloren werden, sonst kommt es zu 
einer Doppelbelastung, auch das muss vermieden 
werden. Also die Straße ist nicht der dogmatische 
Sündenbock für etwas, das seit vielen Jahren viel-
leicht noch nicht so gezielt in Angriff genommen 
wurde, wie es hätte in Angriff genommen werden 
können. Wir sind nicht an der Grenze zwischen der 
Schallplatte und der CD, wo das neue Produkt klar 
als Alternativprodukt auf dem Tisch liegt. Hier 
sind sehr schwierige Entscheidungen zu treffen o-
der Entscheidungen, die existenzgefährdend sein 
können – Stichwort LNG –, weil viele Willige zu-
künftig die Dienstleistungsaufgaben im Bereich der 
Logistikbranche erfüllen werden. Das wäre meine 
Ausführung. Dankeschön! 

Vorsitzender: Danke! Und nun gebe ich an Herrn 
Pawlowski das Wort, maximal zehn Minuten. 

Jens Pawlowski (BGL): Danke, Herr Schiefner! Ich 
glaube, die werde ich nicht ausnutzen, aber da ich 
schon die zehn Minuten habe und der Staatssekre-
tär mich so ein bisschen angesprochen hat oder ich 
mich zumindest angesprochen gefühlt habe, ob wir 
garantieren könnten, dass es keine Klagen gibt, will 
ich da vielleicht doch noch zwei Sätze zu verwen-
den. Dr. Schulz hat mir, wer aufmerksam zugehört 
hat, so ein bisschen recht gegeben. Er hat nämlich 
darauf hingewiesen, dass lediglich der Infrastruk-
turkostenanteil umgesetzt werden muss. Und das 
ist auch das „Cherry-Picking“, was ich mit der 
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Wegekostenrichtlinie gemeint habe. Die Bundesre-
gierung hat die Möglichkeit, bis März 2024 die 
Wegekostenrichtlinie umzusetzen. Man muss jetzt 
nicht das Vierfache der dort genannten Bezugs-
werte nehmen, um die externen Kosten zu erhöhen. 
Das wäre nicht nötig gewesen. Man hätte die Maut 
senken können, dann hätte es auch keine Klagen 
gegeben, aber offenbar wollte das die Bundesregie-
rung nicht. Entlastung ist offenbar in der aktuellen 
Situation zumindest für das mittelständische 
Transportgewerbe nicht gewollt.  

Zu Ihren Fragen, was die Maut und die Ausdeh-
nung auf Fahrzeuge mit 2,5 Tonnen angeht: Den 
Vorschlag halte ich, gerade vor dem Hintergrund, 
dass ich vorhin ausgeführt habe, dass 43 Prozent 
der Transportdienstleister in Deutschland gebiets-
fremder Natur sind, also ihren Unternehmenssitz 
nicht in Deutschland haben, für eine sehr gute Idee 
und einen sehr guten Ansatz. Denn er steht einfach 
auch im Einklang und in Kohärenz mit den Maß-
nahmen, die wir gemeinsam auf EU-Ebene erfolg-
reich vorangetrieben haben, nämlich mit dem EU-
Mobilitätspaket I, was unter anderem vorsieht, hier 
einen fairen Wettbewerb im europäischen Straßen-
güterverkehr zu schaffen. Und ein zentraler Be-
standteil ist es da natürlich auch, zu vermeiden, 
dass man auf kleinere Fahrzeugkategorien geht, 
einfach weil in Mittel- und Osteuropa ein erhebli-
cher Lohnkostenvorteil besteht und man von daher 
auf kleine Fahrzeuge umsteigt, um einen quasi 
rechtsfreien Raum zu nutzen, nämlich kein Sonn-
tagsfahrverbot, kein Tachograf, damit keine wirk-
lich kontrollierbaren Einheiten der Lenk- und Ru-
hezeiten und so weiter. Das heißt, hier hat man mit 
dem Mobilitätspaket einen Riegel vorgeschoben 
und hat festgelegt, dass immer dann, wenn Straßen-
güterverkehr gewerblich gemacht wird, überall die-
selben Bedingungen gelten müssen. Wenn wir über 
dieselben Bedingungen sprechen, macht es natür-
lich auch Sinn, dass die Bundesregierung konse-
quent ist und auch die Einbeziehung der „Sprinte-
risierung“ – Sie hatten ja davon gesprochen –, also 
dieser leichten Nutzfahrzeuge in die Maut ebenfalls 
vollzieht, und zwar auf dasselbe Niveau, wie die 
EU es im Rahmen des Mobilitätspaketes getan hat, 
ab 2,5 Tonnen. Also es macht absolut Sinn. Und 
darüber hinaus hatten Sie gefragt, was noch getan 
werden muss. Das sind natürlich am Ende auch die 
Kontrollen. Man muss das, was man dort beschlos-
sen hat, auch kontrollieren können. Und auch dazu 

gehört natürlich möglichst eine Kohärenz, eine Ver-
einheitlichung, damit Kontrollen möglich sind, 
und möglichst wenige Ausnahmen. Und bei Aus-
nahmen denke ich zum Beispiel auch daran – wir 
haben heute viel über die Schiene gesprochen – 
dass der Vor- und Nachlauf zum kombinierten Ver-
kehr unter die Kabotageregelung fällt. Das darf 
keine offene Flanke für Sozialdumping im kombi-
nierten Verkehr sein. Vielleicht eine kurze Bemer-
kung zu Herrn Lutze: Jawohl, absolut richtig, die 
Spediteure sind natürlich auch gemeinsam mit der 
Allianz pro Schiene in der Pflicht. Wir haben da 
ein gemeinsames Projekt, Verkehre auch über die 
Schiene abzuwickeln. Überhaupt keine Frage, das 
muss natürlich getan werden. Aber mit Sozialdum-
ping im Kombinierten Verkehr durch eine Aus-
nahme bei der Kabotage kann es natürlich nicht ge-
hen. Da sollte uns etwas anderes einfallen. Da setz-
ten wir uns auch gerne mit Ihnen zusammen. Wir 
sind dort gerne bereit, uns zu unterhalten.  

Und jetzt eine abschließende Antwort auf die Frage 
von Herrn Brandes, wie viele Unternehmer tatsäch-
lich am Rande der Existenz stehen. Herr Brandes, 
ich will ganz ehrlich sein: Ich kann keine verlässli-
chen und vor allem keine repräsentativen Aussagen 
darüber treffen. Ich will mich auch nicht dazu hin-
leiten lassen, weil es einem am Ende wieder vorge-
worfen wird. Es rufen aber in unseren 16 Landes-
verbänden jeden Tag und auch bei mir persönlich, 
bei uns im Vorstand, Unternehmer an, die verzwei-
felt um Hilfe bitten, um Unterstützung bitten. Das 
sind vor allem – ich hatte das schon erwähnt – die 
LNG-Unternehmer, die dringend um Hilfe bitten 
und die hier nicht im Regen stehen gelassen wer-
den wollen. Wir können da gerne eine Umfrage ma-
chen. Ich weiß bloß nicht, ob das zielführend ist, 
Unternehmer, die gerade richtig viele Sorgen ha-
ben, mit solchen Umfragen zu belasten. Ich glaube, 
das sollte für die Bundesregierung auch so offen-
sichtlich sein, dort helfen zu müssen.  

Und ein letzter Satz noch zum Thema – ich hätte 
mich gefreut, wenn dazu vielleicht eine Frage ge-
kommen wäre. Wir zahlen hier die Maut, also wäre 
es ja ganz schön, mal mit den Zahlern darüber zu 
sprechen, wofür die Maut verwendet wird. Wir ha-
ben natürlich auch ein gutes Stück weit die Erwar-
tungshaltung, dass dieser Mautzahlung ein Quali-
tätsversprechen gegenübersteht. Uns fehlen in 



  

 
Verkehrsausschuss 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 21. Sitzung 
vom 12. Oktober 2022 

Seite 24 von 27 

 
 

Deutschland 40.000 Lkw-Stellplätze. Wir diskutie-
ren über Fahrmangel, haben aber ein riesiges Leck 
an Lkw-Stellplätzen, sodass die Fahrer jeden 
Abend suchen müssen, wo sie einen Stellplatz fin-
den. Die Situation an den PWC-Anlagen, das sind 
diese kleinen Rastanlagen, wo so ein kleines WC-
Häuschen drauf steht, ist eine Katastrophe. Wenn 
Sie sich vorstellen, dass ein Lkw-Fahrer oder auch 
eine -Fahrerin dort ihre Nachtruhe verbringen soll 
und dann auf so eine Toilette gehen darf, um sich 
die Zähne zu putzen und ich dann höre, dass der 
Bundesrechnungshof und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss dieses Hauses dafür plädieren, dass die 
Zellen nicht mehr als 2,5 Quadratmeter haben dür-
fen, nicht temperiert sein dürfen, nach oben offen 
sein müssen, also nahe null Grad sein dürfen. Dann 
frage ich mich: Wo sind wir denn? Was haben wir 
denn da für einen Qualitätsstandard? Und das, 
glaube ich, sollte dringend auch mit berücksichtigt 
werden, abgesehen von den Brücken, die ich jetzt 
vergessen habe. Dankeschön! 

Vorsitzender: Dankeschön noch mal für Ihr leiden-
schaftliches Plädoyer, gerade im letzten Teil. Und 
Sie wissen, dass wir gerade diese Themen mit 
Ihnen gemeinsam fraktionsübergreifend bearbeiten. 
Also es soll nicht der Eindruck entstehen, als pas-
siere da nichts, sondern das werden wir auch wei-
ter verfolgen und dazu habe ich ja letzten Freitag 
bei Ihnen was gesagt, und auch beispielsweise die 
Frau Englhardt-Kopf. Dann hat jetzt Frau Saar das 
Wort für fünf Minuten. 

Dorothee Saar (DUH): Vielen Dank! Herr Gastel, 
Sie hatten nach weiteren Instrumenten gefragt, um 
die Antriebswende in diesem Segment voranzu-
bringen. Dazu möchte ich ein paar Punkte nennen. 
Ab Herbst erwarten wir den neuen Vorschlag der 
EU-Kommission zur Realisierung der CO2-Stan-
dards für schwere Nutzfahrzeuge. Das ist sicherlich 
ein sehr wirksames Instrument, bis zum Zeitraum 
2030 entsprechende Vorgaben zu machen und al-
ternative, emissionsarme Antriebe weiter voranzu-
treiben. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die Inf-
rastruktur vorantreiben. Da gibt es die Alternative 
Fuel Infrastructure Regulation, also die Infrastruk-
turrichtlinie, nach der es Vorgaben für jeden Mit-
gliedstaat der EU gibt, die Infrastruktur entspre-
chend auszubauen. Auch die wird verhandelt. Also 
auch hier die Einladung, wenn Sie sich da ambitio-
niert einbringen möchten, ist das sicherlich von 

Vorteil und würde die Antriebswende voranbrin-
gen. Das geht natürlich idealerweise einher mit 
dem Abbau von Subventionen für fossile Antriebe, 
die wir nach wie vor sehen. Als Beispiel sei ge-
nannt die Mautbefreiung für LNG-Fahrzeuge. LNG 
ist ein fossiler Kraftstoff und hat gegenüber Diesel 
keinen klimapolitischen Vorteil, auch nach Aussa-
gen des Umweltbundesamtes. Stattdessen sollten 
die Mittel in die Förderung alternativer Antriebe 
gesteckt werden. Da ist sicherlich einiges unter-
wegs. Massiver Treiber für alternative Antriebe ist 
natürlich der CO2-Preis. Ich denke, wenn der nicht 
weiter voranschreitet – das Umweltbundesamt 
spricht von ungefähr 200 Euro pro Tonne, um tat-
sächlich einen Wandel in der Nutzung dieser Fahr-
zeuge anzureizen –, werden wir da nicht weiter-
kommen und können keinen Preisvorteil gegenüber 
dem Diesel schaffen. Mit Blick auf die Infrastruktur 
erlauben Sie mir noch den Hinweis, dass hier si-
cherlich eine Schwerpunktsetzung hilfreich wäre. 
Was meine ich damit? Ich denke, es ist gut, wenn 
man sich für eine Technologie entscheidet, der 
man die höchste Effizienz und die geringsten Kos-
ten zuordnen kann und sich dann auf den Ausbau 
dieser Infrastruktur fokussiert und nicht, wie wir es 
vielleicht beim Pkw-Segment zu lange gesehen ha-
ben, unterschiedliche Antriebe voranbringt und 
dann eben bei der Elektrifizierung zeitlich nicht vo-
rankommt. Dankeschön! 

Vorsitzender: Danke! Dann darf ich jetzt noch mal 
das Wort Herrn Schuldes geben.  

Christopher Schuldes (Schuldes Spedition): Danke, 
Herr Vorsitzender! Vor circa drei Wochen fand in 
Hannover die Nutzfahrzeugmesse IAA statt. Auf 
dieser hatten wir als Unternehmer die Möglichkeit, 
uns mit den Herstellern auszutauschen, wann denn 
für das 40-Tonnen-Segment, also für den klassi-
schen Sattelzug und den Gliederzug, Fahrzeuge 
vorhanden sein werden. Da wurde uns eigentlich 
von den Herstellern durch die Bank weg gesagt, in 
2024 könnte man – Stand jetziger Planungen – ge-
gebenenfalls damit beginnen, in eine Serienproduk-
tion einzusteigen. Jetzt ist aber die Frage von Frau 
Englhardt-Kopf ja dahingehend gestellt worden, in-
wiefern wir die Lenkungswirkung zu klimafreund-
lichen Alternativen sehen. Hier ist die erste Frage: 
Sprechen wir von Wheel-to-Wheel oder von Tank-
to-Wheel? Also inwiefern wird dann auch die Pro-
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duktion einer Lithium-Ionen-Batterie oder ähnli-
chen Batterien im batterieelektrischen Bereich mit-
berücksichtigt oder sprechen wir wirklich nur vom 
Tank? Je nach dem für welche Technologie man 
sich dann entscheidet, gehen die ersten Gespräche 
davon aus, dass wir bei einer Elektrosattelzugma-
schine für den Fernverkehr von circa 315 Prozent 
Mehrkosten in der Anschaffung sprechen und bei 
einem Wasserstofffahrzeug von circa 400 Prozent 
gegenüber dem aktuell verfügbaren Euro-6-Fahr-
zeug. Ganz klar ist, dass diese massiven Kostenstei-
gerungen – ohne jetzt schon zu wissen, wie dann 
auch die Folgekosten durch Werkstatt und Betrieb 
für uns sein werden – ohne Förderung für den Mit-
telstand in keinster Weise darstellbar sind. Die 
nächste Frage ist dann, wie zuverlässig wir dann 
auch den Betrieb gewährleisten können. Das heißt, 
wie ist die Infrastruktur aufgestellt. Nach Rückspra-
che mit der NOW ist an Megawattladen nahezu gar 
nicht zu denken, 350 Kilowatt sind auch sehr 
schwierig. Wir haben auch schon das Gespräch mit 
unserem regionalen Energieversorger gesucht und 
haben angefragt, ob man über zwei Ladepunkte 
nachdenken kann. Da war die Rückmeldung, das 
sei aktuell nicht möglich, vielleicht kommt da ir-
gendwann mal was, aber ein genauer Zeitpunkt 
konnte uns leider nicht genannt werden. Bei den 
Wasserstofftankstellen stellt sich dann auch die 
Frage, für welche Technologie sich die Hersteller 
entscheiden. Hier sprechen wir über 350 bar, 700 
bar oder vielleicht auch über flüssigen Wasserstoff. 
Auch hier stehen uns gerade bei der Infrastruktur 
sehr hohe Kosten ins Haus, die dann ohne Förde-
rung ebenfalls für uns am Betriebshof gar nicht 
leistbar wären. Hier stellt sich dann natürlich auch 
die Frage – ich beschäftige mich kommunal mit 
diesem Thema in Hessen – bei uns in der Kom-
mune, wo es um die Gasmangellage geht, die uns 
jetzt gegebenenfalls ins Haus stehen könnte, zum 
Thema „Notstromkonzepte“. Wir als mittelständi-
sche Transportunternehmer sind ja auch dafür da, 
Deutschland zu versorgen. Das heißt, da wäre die 
Frage in Ihre Richtung: Wie können Sie denn wirk-
lich sicherstellen, dass wenn dann eine Ladeinfra-
struktur vorhanden ist und wir wirklich den ge-
samten Güterkraftverkehr elektrifizieren oder mit 
grünem Wasserstoff betanken würden, dass wir 
auch ausreichend Energie zur Verfügung hätten, 
um unserer Aufgabe in unserem Geschäft sicher 
nachgehen zu können? Von daher ist eine kurzfris-

tige Lenkungswirkung durch die Maut auf gar kei-
nen Fall möglich, weil wir aktuell zwischen einem 
Euro-6- und einem Euro-6-Fahrzeug wählen kön-
nen. Alles andere ist nicht verfügbar. Und wenn 
dann die Fahrzeuge verfügbar sind, stellt sich die 
Frage nach der Infrastruktur. Sobald wir die Infra-
struktur und Fahrzeuge haben und durch Förde-
rung ausreichend unterstützt werden und dann 
auch die Werkstattinfrastruktur zur Verfügung 
steht, ist es durchaus denkbar, umzuschwenken 
und den Verbrenner in dem Bereich zu verlassen. 
Wobei auch die Hersteller schon gesagt haben, dass 
es für den einen oder anderen durchaus denkbar 
ist, den aktuellen Dieselmotor weiterhin zu opti-
mieren und dann statt Diesel Wasserstoff zu ver-
brennen. Also das ist noch ein sehr offenes Feld. 
Wir selbst können das leider nicht beeinflussen, 
sondern können uns lediglich an dem Angebot, das 
am Markt herrschen wird, bedienen. Und die Bitte 
an Sie: Stellen Sie uns die Infrastruktur sicher zur 
Verfügung! Danke sehr! 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann darf ich nun wei-
tergeben an Herrn Dr. Schulz. 

Dr. Gerhard Schulz (Toll Collect): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender! Grundsätzlich begrüßen wir als 
Mautbetreiber jede Ausweitung der Nutzerfinanzie-
rung. Also wir würden auch eine Ausweitung auf 
die Fahrzeuge ab 2,5 Tonnen begrüßen. Technisch 
wäre das realisierbar und machbar. Die Absenkung 
ist auch kompatibel mit unserem Mautsystem. Ich 
muss aber wieder auf die Antwort aus der ersten 
Fragerunde verweisen. Wir stehen aufgrund der ge-
störten Lieferketten bereits vor einer wirklich gro-
ßen Herausforderung, bereits 250.000 Fahrzeugge-
räte für die Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen bis 2024 zu 
beschaffen. Eine Absenkung auf 2,5 Tonnen würde 
bedeuten, dass wir vermutlich rund eine weitere 
Millionen zusätzliche Fahrzeugeinheiten beschaf-
fen müssten. Das ist aufgrund der aktuellen Lage 
mit den gestörten Lieferketten in 2024 nicht mög-
lich und nicht machbar. Deswegen plädieren wir 
auch hier für ein Stufenkonzept. Ich möchte aber 
auch noch einen zweiten Punkt erwähnen, der zu 
berücksichtigen wäre. Es gibt im Moment keinen 
regulatorischen Rahmen für die Fahrzeuge unter 
3,5 Tonnen. Die revidierte Wegekostenrichtlinie 
sieht detaillierte Vorgaben nur für Fahrzeuge ab 3,5 
Tonnen vor. Das heißt, der nationale Gesetzgeber 
müsste sowohl für die Berechnung der CO2-Maut, 
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als auch der Luftverschmutzungs- und Lärmkosten 
erst einmal einen eigenen regulatorischen Rahmen 
schaffen. Das wird sicherlich auch einige Zeit brau-
chen. Insofern sollten wir auch hier nach einem 
Stufenkonzept vorgehen und im nächsten Schritt 
zunächst erst einmal die Fahrzeuge mit einer tech-
nisch zulässigen Gesamtmasse, so wie es jetzt die 
Wegekostenrichtlinie beschreibt, über 3,5 Tonnen 
bemauten. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann haben wir als 
letzten Sachverständigen nochmal Herr Westenber-
ger, maximal 10 Minuten. 

Peter Westenberger (NEE): Vielen Dank! Ich will 
vielleicht die Frage von Herrn Lutze nochmal auf-
greifen. Zuerst weil Herr Schuldes letztendlich ein 
Panorama aufgemacht hat, dass ein schneller voll-
ständiger Umstieg auf alternative Antriebe im Stra-
ßengüterverkehr so nicht stattfinden wird, wie man 
sich das eigentlich wünschen würde. Das ist ein 
technisches Thema, es ist ein finanzielles Thema. 
Und deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich als 
Vertreter der durchaus wachstums- und leistungs-
fähigen Güterbahnbranche sage, die Eisenbahn 
kann unter bestimmten Prämissen schon noch 
deutlich mehr als bisher zur Versorgung beitragen. 
Danach hatten Sie gefragt, Herr Lutze. Aber auch 
Herr Olligschläger hatte gesagt, also wir würden 
gerne die Eisenbahn nutzen, wenn sie dann funkti-
onieren würde. Die Eisenbahn funktioniert schon! 
Das sind eine Million Tonnen pro Tag, die zur Ver-
sorgungssicherheit beitragen. Aber sie funktioniert 
– und das muss man ganz klar sagen – nicht gut ge-
nug. Deswegen ist im Moment die Wettbewerbsfä-
higkeit mit dem Lkw im Wesentlichen durch nicht 
verfügbare Infrastruktur, also mengenmäßig nicht 
verfügbar und auch was die Qualität der Infrastruk-
tur angeht, beeinträchtigt. Also das ist ein Limit, 
das unsere Unternehmen als einen immer wieder-
kehrenden Punkt anmerken. Natürlich kann man 
mit einer gezielten Entwicklung kleinerer und mitt-
lerer Maßnahmen auch im bestehenden Netz etwas 
machen. Man muss nicht auf die großen Ausbau-
maßnahmen warten. Aber das muss dann eben 
auch getan werden. Das zweite Thema sind tatsäch-
lich die Energiekosten. Also ich verstehe meine 
Aufgabe als Verbandsgeschäftsführer, nicht so, „Öl 
ins Feuer zu gießen“, aber ich muss doch sagen, da 
ist eine Grafik, die ich aus dem Runden Tisch 
Schienengüterverkehr mitgebracht habe. Die zeigt 

unten die Dieselpreisentwicklung, auf der Basis Ih-
rer Zahlen, Herr Pawlowski, 55 Prozent Steigerung 
von September 2021 bis 2022 und das andere ist 
die Bahnstrompreiskurve. Wenn Sie Bahnstrom an 
der Börse kaufen, geht das in der Spitze bis 800 
Prozent hoch. Das sind nicht die tatsächlichen 
Preise, aber das ist tatsächlich für die Wettbewerbs-
fähigkeit im Moment ein Thema, wo es auch nicht 
nur eine hohe zusätzliche Belastung gibt, die abge-
wälzt werden muss, sondern die auch noch das in-
termodale Wettbewerbsverhältnis deutlich zu Las-
ten der Schiene beeinträchtigt. Sie hatten gefragt, 
Herr Lutze, was man jetzt bezogen auf die Maut tun 
soll. Ich glaube, man muss ein intermodales Ge-
samtkonzept entwickeln, in dem die Maut einen in-
tegralen Bestandteil ausmacht und nicht isoliert be-
trachtet wird. Die ist nicht allein das Allheilmittel, 
weder zur Infrastrukturfinanzierung noch zur Ver-
lagerungspolitik. Aber ohne sie ist es auch nichts. 
Kurzfristig muss man sicherlich darüber sprechen, 
wie in der Schweiz alle Strecken einzubeziehen. 
Also sämtliche Verkehre einzubeziehen, die auch 
auf Landes- und Kommunalstraßen stattfinden. 
Man kann den vorhandenen EU-Rahmen, der ge-
rade erneuert worden ist, insbesondere bezogen auf 
die externen Kosten, auf die Staugebühr, größer 
ausschöpfen als es der Koalitionsvertrag bisher her-
gibt und sowieso als der jetzt vorliegende Gesetz-
entwurf. Und aus unserer Sicht ganz wichtig ist, 
der EU-Rahmen muss weiterentwickelt werden und 
Deutschland als zentrales Land in Europa hat da 
eine besondere Verantwortung. Wir warten ja nicht 
auf das, was aus Europa kommt, sondern Deutsch-
land gestaltet normalerweise die europäischen Be-
dingungen sehr stark mit.  

Zu der anderen Frage von Herrn Gastel, nochmal 
zu den Zahlen, die ich vorhin genannt hatte, was 
die Quellen sind. Also ich hatte zunächst mal ei-
nen Anteil von zwei bis fünf Prozent Transportan-
teil an den Gesamtkosten eines Konsumgutes ge-
nannt. Das beruht auf der Analyse von verschiede-
nen Studien, die wir durch eine Recherche zusam-
mengetragen haben. Man muss sagen, dass die Da-
tenbasis dort besser sein könnte. Es wäre auch 
durchaus mal ein interessantes Forschungsprojekt. 
Weil eben der Wert sehr klein ist und deswegen an-
scheinend bisher auch von niemanden so ganz sys-
tematisch erforscht wurde oder erfasst wurde bzw. 
sich je nach Konsumgut auch stark spreizt. Aber 
über fünf Prozent haben wir nichts gefunden. Wir 
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hatten das dann mal auf eine Packung Äpfel umge-
rechnet; im Supermarkt für drei Euro, da sind also 
die Transportkosten 6 bis 15 Cent, um das mal 
deutlich zu machen. Der andere Wert war drunter. 
Was macht die Maut an den Transportkosten aus? 
Da bezogen wir uns auf eine DSLV-Veröffentli-
chung für 2019: 4,3 Prozent. Es gibt wohl neuere 
Daten, die habe ich aber nicht laden können. Die 
Frage war ja: Was ist der wesentliche Treiber bei 
den Transportkosten? Das ist nach unseren Er-
kenntnissen das Personalthema, so ist es veröffent-
licht worden. Deswegen würde ich schätzen, an-
hand der stagnierenden bzw. teilweise zurückge-
nommenen Mautbelastungen dürfte der Anteil an 
den Gesamtkosten sogar noch unter diese 4,3 Pro-
zent gesunken sein.  

Letzter Punkt, den ich vielleicht nochmal an der 
Stelle ansprechen möchte. Die Erhöhung der Maut, 
über die wir jetzt hier bei dem Gesetzentwurf spre-
chen, habe ich mal so gerechnet, was sind die 
2019-er Erhebungszahlen, die Sie veröffentlich ha-
ben, also was ist eingenommen worden 2021 zu 
2023, der Prognose laut Gesetzentwurf? Das sind 
dann fünf Prozent Mehreinnahmen. Darin ist auch 

enthalten, wie vorhin schon von Herrn Korn gesagt, 
eine höhere Verkehrsleistung. Ich kann nur sagen, 
im Eisenbahnbereich haben wir jedes Jahr eine 
Trassenpreiserhöhung um 2,4 Prozent. Also inso-
fern gibt es an der Stelle keine allzu großen Unter-
schiede. Ich glaube nicht, dass das jedenfalls eine 
Größenordnung ist, die irgendwie den Markt aus 
den Angeln hebt. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Dankeschön! Dann wären wir am 
Ende der Anhörung. Ich darf mich recht herzlich 
bei Ihnen bedanken und wir nehmen viele Gedan-
ken mit, für die weiteren Beratungen, bevor es 
dann auch zum Abschluss kommt, letztlich auch 
zu der Entscheidung des Deutschen Bundestages. 
Vielen Dank! Und ich glaube, das Thema „Maut“ 
wird uns in den kommenden Jahren weiterhin be-
schäftigen. Das heißt also auch die Frage der CO2-
Differenzierung wird dann einmal im Mittelpunkt 
einer Anhörung stehen. Ich wünsche Ihnen allen 
einen schönen Nachmittag und nochmals alles 
Gute! Vielen Dank! 

 

 
 
Schluss der Sitzung: 13:08 Uhr 
 
 
 
Udo Schiefner, MdB 
Vorsitzender 
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